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Themenschwerpunkt: Neuerungen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung

Durch verschiedene gesetzliche Maßnahmen haben sich den letzten 
Monaten grundlegende Änderungen beim Arbeitsmarktzugang für 
verschiedene Personengruppen, besonders auch bei der Fachkräfte-
einwanderung, ergeben. Im Themenschwerpunkt nehmen wir dies 
zum Anlass, auf den Stand der Umsetzung geplanter Maßnahmen zu 
blicken und die ab März 2024 geltenden Neuerungen zu diskutieren. 

Barbara Weiser, Osnabrück*

Arbeitsmarktzugang und »Spurwechsel«

Wie ist der aktuelle Stand bei der Umsetzung des Koalitionsvertrags?
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I. Einführung

Der Koalitionsvertrag der »Ampelkoalition« enthält unter 
der Überschrift »Aufenthalts- und Bleiberecht«1 ambitio-
nierte Vorhaben: Neben der Schaffung eines stimmigen, 

* Dr. Barbara Weiser ist als Juristin beim Caritasverband für die Diöze-
se Osnabrück e. V. tätig. 

1  Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien 
Demokraten (FDP), S. 138.

anwendungsfreundlichen Einwanderungsrechts sollten 
unter anderem Arbeitsverbote für »in Deutschland Le-
bende« abgeschafft und das komplizierte System der Dul-
dungstatbestände geordnet werden. 

Durch das am 31. Dezember 2022 in Kraft getretene 
Chancenaufenthaltsgesetz2 wurden im ersten Schritt u.a. 
die Voraufenthaltszeiten für die permanenten Bleibe-
rechtsregelungen nach §§ 25a; 25b AufenthG verkürzt. Im 
Gegenzug wurde aber bei § 25a AufenthG eine einjähri-
ge Vorduldungszeit eingeführt, um nach dem negativen 
Ausgang des Asylverfahrens zunächst eine Abschiebung 
zu ermöglichen, bevor gut integrierten jungen Menschen 
im Regelfall eine Aufenthaltserlaubnis zu erteilen ist (vgl. 
§ 25a Abs. 1 S. 1 AufenthG). Als namensgebendes Kern-
stück wurde eine gesetzliche Altfallregelung normiert, 
durch die vor dem 1. November 2017 eingereiste gedul-
dete Personen relativ niedrigschwellig ohne Lebensunter-
haltssicherung und ohne Identitätsklärung eine Chancen-
Aufenthaltserlaubnis (§ 104c AufenthG) für 18 Monate 
erhalten können, die ihnen den Übergang in eine Aufent-
haltserlaubnis nach §§ 25a; 25b AufenthG ermöglichen 
soll.3 

In das am 23. Juni 2023 verabschiedete Gesetz zur 
Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung4 hat 
durch eine Beschlussempfehlung des Innenausschus-
ses5 eine Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für 

2 BGBl. I 2022 Nr. 57 S. 2847 ff.
3 Siehe auch Johanna Mantel, Überblick zu den Änderungen durch das 

Gesetz zur Einführung eines Chancen-Aufenthaltsrechts, Asylmaga-
zin 1–2/2023, S. 4–7.

4 BGBl. I 2023 Nr. 217.
5 BT-Drs. 20/7394 vom 21.6.2023.
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ausreisepflichtige Personen Eingang gefunden, die – bei 
Beibehaltung der bisherigen Erteilungsvoraussetzungen 
für eine Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG – 
diese Regelung zunächst vollständig ersetzen sollte. Au-
ßerdem wurde eine neue Spurwechselmöglichkeit von 
der Flucht- in die Erwerbsmigration beschlossen, deren 
Anwendungsbereich allerdings durch das am 23. De-
zember 2023 in Kraft getretene Gesetz zur Änderung des 
Bundesvertriebenengesetzes6 bereits wieder verkleinert 
wurde. Dieses Gesetz regelt auch die Entfristung der Be-
schäftigungsduldung, die ansonsten Ende 2023 ausgelau-
fen wäre. Am 20. Dezember 2023 trat die Erweiterung der 
Liste der sogenannten sicheren Herkunftsstaaten um Ge-
orgien und die Republik Moldau in Kraft.7 Vorläufiger (?) 
Schlusspunkt der Umsetzung des Koalitionsvertrags ist 
das sogenannte Rückführungsverbesserungsgesetz,8 das 
trotz seines Namens auch die Erteilungsvoraussetzungen 
für die Beschäftigungsduldung herabsetzt, die Regelun-
gen zum Arbeitsmarktzugang (geringfügig) modifiziert 
und die Ausbildungsduldung wiederbelebt.

Der folgende Beitrag stellt im ersten Teil dar, ob und 
welche Änderungen beim Arbeitsmarktzugang für Perso-
nen mit einer Aufenthaltsgestattung oder einer Duldung 
im Hinblick auf Beschäftigungsverbote, beim Erteilungs-
verfahren sowie auf der Rechtsfolgenseite bei der Erteilung 
der Beschäftigungserlaubnis vollzogen wurden und zeigt, 
welche Aspekte bei der Rechtsanwendung (weiterhin) re-
levant sind (Abschnitt I). Der zweite Teil befasst sich mit 
der Modifizierung der Beschäftigungsduldung und der 
Ausgestaltung des neuen Spurwechsels (Abschnitt II); die 
Schaffung einer Ausbildungsaufenthaltserlaubnis unter 
paralleler Beibehaltung der Ausbildungsduldung ist Ge-
genstand des Beitrags von Heiko Habbe in diesem Heft 
ab S. 90. Der dritte Teil wirft einen Blick auf die neu-
en Entwicklungen bei der Chancen-Aufenthaltserlaubnis 
(Abschnitt III). In einem abschließenden Fazit wird der 
Frage nachgegangen, wie die bisherige Umsetzung des 
Koalitionsvertrags einzuordnen ist und welche Punkte 
bislang nicht realisiert wurden.

II. Arbeitsmarktzugang für Personen mit Auf-
enthaltsgestattung und Duldung

Menschen mit diesen Aufenthaltspapieren dürfen eine 
Arbeit, eine betriebliche Berufsausbildung oder andere 
Beschäftigungen9 nur aufnehmen, wenn die Ausländer-

6 BGBl. I 2023 Nr. 390. 
7 BGBl. I 2023 Nr. 382.
8 Gesetz zur Verbesserung der Rückführung, BGBl. I 2024 Nr. 54 vom 

26.2.2024; Gesetzesmaterialien in BT-Drs. 20/9463 und 20/10090 (Be-
schlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres und Hei-
mat).

9 Vgl. § 2 Abs. 2 AufenthG; § 7 SGB IV, hierzu gehören insbesondere 
Praktika, Freiwilligendienste und Einstiegsqualifizierungen.

behörde ihnen deren Ausübung erlaubt hat (§ 4a Abs. 4 
AufenthG).10 Erhalten sie ein konkretes Beschäftigungs-
angebot und beantragen hierfür eine Beschäftigungser-
laubnis, prüft die Behörde im ersten Schritt das Vorliegen 
von Beschäftigungsverboten.

1. Wartefristen/Arbeitsverbote

a) Personen mit einer Aufenthaltsgestattung 

Solange sie in einer Erstaufnahmeeinrichtung wohnen 
müssen, darf Personen mit einer Aufenthaltsgestattung 
eine Beschäftigungserlaubnis erst dann erteilt werden, 
wenn seit der Asylantragstellung mindestens sechs Mo-
nate vergangen sind (§ 61 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 AsylG); bislang 
waren es neun Monate. Familien mit minderjährigen Kin-
dern werden allerdings ohnehin nach sechs Monaten auf 
die Kommunen verteilt (§ 47 Abs. 1 S. 1 Hs. 2 AsylG).11 In 
einigen Bundesländern, wie etwa in Niedersachsen, wird 
die maximale Verweildauer in der Erstaufnahmeeinrich-
tung von im Regelfall 18 Monaten (§ 47 Abs. 1 S. 1 Hs. 1 
AsylG) jedoch vielfach nicht ausgeschöpft – diese Form 
des Beschäftigungsverbots erledigt sich somit in der Pra-
xis häufig auch unabhängig von der genannten Frist, so-
bald die Zuweisung in eine Kommune erfolgt. Wohnen 
Personen mit einer Aufenthaltsgestattung nicht (mehr) 
in einer Erstaufnahmeeinrichtung, darf eine Beschäfti-
gungserlaubnis erteilt werden, wenn sie sich seit mindes-
tens drei Monaten gestattet, geduldet oder erlaubt im In-
land aufhalten (§ 61 Abs. 2 S. 1 AsylG). Hier erfolgt keine 
Änderung.

Wie bislang kann Personen mit Aufenthaltsgestat-
tung, die Staatsangehörige eines sogenannten sicheren 
Herkunftsstaats12 sind und nach dem 31. August 2015 
Asyl beantragt haben, dauerhaft keine Beschäftigungs-
erlaubnis erteilt werden (§§ 61 Abs. 2 S. 4; 29a AsylG). 
Aufgrund einer Übergangsregelung besteht allerdings für 
Personen aus Georgien und der Republik Moldau, die bis 
zum 30. August 2023 einen Asylantrag gestellt haben und 
nicht in einer Erstaufnahmeeinrichtung leben, kein Be-
schäftigungsverbot (§ 87d AsylG).

10 Personen mit einer Aufenthaltsgestattung oder Duldung kann auch 
die Erlaubnis für eine selbstständige Erwerbstätigkeit erteilt werden; 
vgl. Weizsäcker in: Hofmann, Nomos-Kommentar Ausländerrecht, 
3. Aufl. 2023, AufenthG § 4a Rn. 24; a. A. Verfahrenshinweise zum 
Aufenthalt in Berlin (VAB), Stand 29.12.2023, S. 49.

11 Nach § 47 Abs. 1b AsylG können die Länder zur maximalen Verweil-
dauer abweichende Regelungen beschließen.

12 Die Staaten sind in Anlage II zum AsylG abschließend bestimmt: Al-
banien, Bosnien und Herzegowina, Georgien, Ghana, Kosovo, Mon-
tenegro, Nordmazedonien, Republik Moldau, Senegal, Serbien.
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b) Personen mit einer Duldung 

Während des Aufenthalts in einer Erstaufnahmeein-
richtung wird Personen mit einer Duldung wie bisher 
keine Beschäftigungserlaubnis erteilt, wenn sie noch 
nicht seit mindestens sechs Monaten eine Duldung nach 
§ 60a AufenthG besitzen (§ 61 Abs. 1 S. 1 i. V. m. S. 2 Hs. 2 
AsylG). Außerhalb von Erstaufnahmeeinrichtungen dür-
fen Duldungsinhaber*innen nicht arbeiten, wenn sie sich 
noch nicht seit drei Monaten gestattet, erlaubt oder gedul-
det im Inland aufhalten (§ 32 Abs. 1 BeschV).13

Ein permanentes Arbeitsverbot besteht nach § 60a 
Abs. 6 S. 1 Nr. 3 AufenthG für Staatsangehörige eines 
sogenannten sicheren Herkunftsstaates, deren nach 
dem 31. August 2015 gestellter Asylantrag abgelehnt oder 
zurückgenommen wurde oder die keinen Asylantrag ge-
stellt haben. Ausnahmen bestehen, wenn der Asylantrag 
aufgrund einer Beratung des Bundesamts für Migration 
und Flüchtlinge zurückgenommen wurde oder wenn 
die Rücknahme oder der Verzicht auf die Asylantrag-
stellung bei unbegleiteten Minderjährigen im Interesse 
des Kindeswohls erfolgte (§ 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 3 und S. 3 
AufenthG). Nach einer Übergangsvorschrift besteht aller-
dings kein Beschäftigungsverbot für Personen aus Geor-
gien und der Republik Moldau, die bis zum 30. August 
2023 einen Asylantrag gestellt oder sich zu diesem Zeit-
punkt geduldet in Deutschland ohne Asylantragstellung 
aufgehalten haben und nicht in einer Erstaufnahmeein-
richtung leben (§ 104 Abs. 18 AufenthG).

Ein – in der Praxis allerdings weitestgehend irrelevan-
tes – Beschäftigungsverbot besteht nach § 60a Abs. 6 S. 1 
Nr. 1 AufenthG dann, wenn der Bezug von Leistungen 
nach dem AsylbLG das prägende Einreisemotiv gewesen 
ist.14 

Außerdem wird eine Beschäftigungserlaubnis unver-
ändert nicht erteilt, wenn Personen mit einer Duldung 
aus von ihnen zu vertretenden Gründen nicht abge-
schoben werden können, vor allem, weil sie eine falsche 
Identität oder Staatsangehörigkeit angegeben haben oder 
ihren Mitwirkungspflichten nicht nachgekommen sind. 
In diesen Fällen liegen fast immer auch die Vorausset-
zungen für die Erteilung einer Duldung für Personen 
mit ungeklärter Identität nach § 60b AufenthG vor (so-
genannte Duldung light).15 Personen, bei denen die-

13 Eine Berufsausbildung sowie andere Beschäftigungen, bei denen die 
Bundesagentur für Arbeit der Erteilung der Beschäftigungserlaubnis 
nicht zustimmen muss, können ohne Wartezeit erlaubt werden (§ 32 
Abs. 2 BeschV).

14 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 9.11.2005 – 17 B 1485/05  
– asyl.net: M7604, m. w. N.; Röder in Decker/Bader/Kothe, Beck’scher 
Online-Kommentar Migrations- und Integrationsrecht (BeckOK 
MigR), 17. Ed. 2023, § 60a Rn. 119.

15 Nur wenn eine Person aus anderen selbst zu vertretenden Grün-
den nicht abgeschoben werden kann, könnten im Ausnahmefall die 
Voraussetzungen für ein Arbeitsverbot nach § 60a Abs. 6 S. 1 Nr. 2 
AufenthG vorliegen, ohne dass die Erteilung einer Duldung nach 
§ 60b AufenthG möglich ist.

ser durch das Migrationspaket 2019 eingeführte Zusatz 
in die Duldung eingetragen wurde,16 unterliegen nach 
§ 60b Abs. 5 S. 2 AufenthG immer einem Arbeitsverbot.  
Zur Erfüllung der Mitwirkungspflicht können nur subjek-
tiv zumutbare Mitwirkungshandlungen verlangt werden.17 
In § 60b Abs. 3 AufenthG werden verschiedene Tätigkeiten 
genannt, die im Regelfall zumutbar sein sollen, wobei bei 
einigen die Unzumutbarkeit im Einzelfall zu prüfen ist.18 
Die fehlende Mitwirkung muss der einzige Grund für die 
Unmöglichkeit der Abschiebung sein, was beim Vorliegen 
weiterer Abschiebungshindernisse etwa wegen Erkran-
kung oder bestimmter familiärer Beziehungen nicht der 
Fall ist.19 Eine Sanktion ist nur verhältnismäßig,  wenn der 
damit verfolgte Zweck tatsächlich erreicht werden kann.

Die Ausländerbehörde muss außerdem konkret be-
zeichnen, was genau in welchem Umfang von den Betrof-
fenen erwartet wird, um aus der mangelnden Mitwirkung 
negative aufenthaltsrechtliche Folgen ziehen zu können. 
Dies gilt jedenfalls dann, wenn sich ein bestimmtes Ver-
halten nicht bereits aufdrängen musste. Die Behörde ist 
angesichts ihrer organisatorischen Überlegenheit und 
Sachnähe regelmäßig besser in der Lage, die bestehenden 
Möglichkeiten zu erkennen und die erforderlichen Schrit-
te in die Wege zu leiten.20  

16 § 60b AufenthG regelt nicht die Duldungserteilung selbst, sondern 
bestimmt, unter welchen Voraussetzungen eine Bescheinigung über 
die Duldung nach § 60a Abs. 4 AufenthG mit dem Zusatz »für Per-
sonen mit ungeklärter Identität« auszustellen ist (§ 60b Abs. 1 S. 2 
AufenthG).

17 Vgl. Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 60a Rn. 122. 
18 Zu den einzelnen Mitwirkungshandlungen vgl. Eichler/Mantel in Hu-

ber/Mantel, Kommentar AufenthG/AsylG, 3. Aufl. 2021, AufenthG 
§ 60b Rn. 8–14; Wittmann in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), 
AufenthG § 60b Rn. 51–55; Bruns/Hocks in NK-AuslR, a. a. O. 
(Fn. 10), AufenthG § 60b Rn. 14 f. 

19 Vgl. OVG Niedersachsen, Beschluss vom 9.6.2021 – 13 ME 587/20, 
Rn. 49, asyl.net: M29697; VGH Hessen, Beschluss vom 6.12.2021 – 
3 B 777/21, Rn. 20, asyl.net: M30361; OVG Sachsen, Beschluss vom 
28.7.2020 – 3 B 45/20 – juris Rn. 21; VG Cottbus, Beschluss vom 
28.5.2020 – 9 L 134/20 – Asylmagazin 8/2020, S. 282 f., asyl.net: 
M28483; VG Minden, Beschluss vom 13.1.2020 – 7 L 1317/19 – Asyl-
magazin 4/2020, S. 134 ff., asyl.net: M28140; VGH Bayern, Beschluss 
vom 9.7.2019 – 10 C 18.1082 – asyl.net: M28797, Rn. 8; Bruns/Hocks 
in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 60b Rn. 22; Wittmann in 
BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 60b Rn. 28 ff.; Eichler in 
Das Migrationspaket, Beilage zum Asylmagazin 8–9/2019, 64 (65 f.); 
Wittmann/Röder ZAR 2019, 362 (363); Erlass RhPf. 60b, S. 1; Erlass 
NRW 60b, S. 3 f.; Erlass SchlH, S. 1; Erlass Thür 60b S. 4; Verfahrens-
hinweise zum Aufenthalt in Berlin (VAB), Stand 29.12.2023, S. 476; Er-
lass Nds 60a Abs. 3; 60b, 1; a. A. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 
20.11.2019 – 7 A 11161/19 – asyl.net: M28093, Rn. 27; AH-Duld-60b, 
2; Rehbehn/Kloth InfAuslR 2020, 51 (53); Thym ZAR 2019, 353 (355).

20 OVG Berlin-Brandenburg, Beschluss vom 7.11.2019 – OVG 3 S 
111.19 – asyl.net: M28791, Rn. 7; OVG Sachsen-Anhalt Beschluss 
vom 18.9.2019 – 2 M 79/19 – Asylmagazin 10–11/2019, S. 379 ff., 
asyl.net: M27663, Rn. 19,; VGH Bayern, Beschluss vom 2.5.2019 – 10 
CE 19.273 – asyl.net: M28855; VGH Bayern, Beschluss vom 9.5.2018 – 
10 CE 18.738 – asyl.net: M26772, Rn. 25; Bruns/Hocks in NK-AuslR, 
a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 60a Rn. 84.
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2. Erteilungsverfahren: Zustimmung der Bundes-
agentur für Arbeit 

Liegt kein Arbeitsverbot (mehr) vor, wird in der Aufent-
haltsgestattung oder Duldung jedenfalls in den ersten vier 
Jahren des Aufenthalts21 die Nebenbestimmung »Beschäf-
tigung nur mit Genehmigung der Ausländerbehörde ge-
stattet« vermerkt.22 Das bedeutet, dass die Bundesagentur 
für Arbeit (BA) der Erteilung der Beschäftigungserlaub-
nis in vielen Konstellationen23 behördenintern zustim-
men muss, wobei schwerpunktmäßig eine Prüfung der 
Beschäftigungsbedingungen erfolgt (§ 61 Abs. 1 S. 2 Nr. 2 
und Abs. 2 S. 1 AsylG; § 32 Abs. 1 BeschV; § 39 Abs. 3 Nr. 1 
AufenthG). Dabei geht es vor allem um die Einhaltung 
der Regelungen zum Arbeitnehmer*innenschutz und um 
die adäquate Entlohnung, also die Zahlung des Tariflohns, 
des Branchenmindestlohns oder des ortsüblichen Lohns, 
wobei der gesetzliche Mindestlohn die unterste Grenze 
der Entlohnung darstellt.24 Hat die BA nicht innerhalb von 
zwei Wochen mitgeteilt, dass der Antrag unvollständig ist 
oder die Zustimmung versagt, gilt diese als erteilt (§ 36 
Abs. 2 BeschV). Nach der Zustimmung der BA entschei-
det die Ausländerbehörde abschließend und trägt  bei ei-
ner Stattgabe des Antrags die Beschäftigungserlaubnis in 
die Aufenthaltsgestattung oder Duldung ein. 

Dieses Verfahren, das wegen der Arbeitsbelastung der 
Ausländerbehörden mehrere Monate dauern kann, könn-
te erheblich beschleunigt werden, wenn die Zustimmung 
der BA nicht erforderlich wäre oder auf einen kürzeren 
Zeitraum begrenzt bliebe. Es stellt sich auch die Frage, 
warum Personen mit Aufenthaltsgestattung oder Dul-
dung stärker vor Arbeitsausbeutung zu schützen sind 
als etwa Unionsbürger*innen, die als Arbeitsuchende 
vielfach keine Leistungen zur Lebensunterhaltssiche-
rung erhalten (§ 7 Abs. 1 S. 2 Nr. 2b SGB II; § 23 Abs. 3 
S. 1 Nr. 2 SGB XII), Drittstaatsangehörige, deren Aufent-
haltsrecht vom Nachweis der Lebensunterhaltssicherung 
abhängt (§ 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG) und Schutzberech-
tigte mit kurzem Inlandsaufenthalt. Um alle (ausländi-
schen) Arbeitnehmer*innen wirksam vor ausbeuteri-
schen Arbeitsbedingungen zu schützen, sollten eher die 
allgemein bestehenden Kontrollmöglichkeiten zur Ein-
haltung des Mindestlohngesetzes erweitert und stärker 

21 § 32 Abs. 2 Nr. 5 und Abs. 3 BeschV; anschließend kann als Nebenbe-
stimmung »Beschäftigung allgemein erlaubt« o. Ä. eingetragen wer-
den, vgl. Nds. Erlass vom 18.2.2014, s. Niedersächsische Erlasse | Nds. 
Ministerium für Inneres und Sport (niedersachsen.de).  

22 Die Zustimmung gilt als erteilt, wenn die BA nicht innerhalb von zwei 
Wochen mitteilt, dass Informationen fehlen oder diese versagt (§ 36 
Abs. 2 BeschV).

23 Keine Zustimmung ist vor allem bei Berufsausbildungen und Prakti-
ka, die vom Mindestlohn ausgenommen sind, erforderlich, vgl. § 32 
Abs. 2 BeschV. 

24 Zu den Einzelheiten vgl. Bundesagentur für Arbeit, Fachliche Wei-
sungen Aufenthaltsgesetz und Beschäftigungsverordnung, Stand: 
11/2023, § 39 AufenthG, Rn. 39.0.10 ff.

genutzt werden.25 Außerdem sollte ihre Rechtsstellung 
gestärkt werden, damit arbeitsrechtliche Ansprüche tat-
sächlich durchgesetzt werden können. Hierzu wäre die 
Etablierung flächendeckender, niedrigschwelliger sowie 
kosten- und barrierefreier professioneller Beratungs- und 
Unterstützungsangebote, die eine den Ratsuchenden ver-
ständlichen Sprache nutzen können, zielführend.

3. Beschäftigungserlaubnis: Anspruch/Regelertei-
lung/Ermessen

Personen mit einer Aufenthaltsgestattung haben jetzt 
sechs Monate nach der Asylantragstellung einen An-
spruch auf die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis, bis-
lang waren es neun Monate. Vorher steht sie weiterhin im 
Ermessen der Ausländerbehörde (§ 61 Abs. 1 S. 2; Abs. 2 
S. 1 und S. 5 AsylG). 

Personen mit einer Duldung wurde sie bislang aus-
schließlich nach Ermessen erteilt. Nach der Neuregelung 
ist – unabhängig vom Aufenthalt in einer Erstaufnahme-
einrichtung – das Ermessen reduziert, d. h. eine Beschäfti-
gungserlaubnis soll nur bei atypischen Sachverhalten ver-
sagt werden können (§ 61 Abs. 1 S. 2 AsylG; § 60 Abs. 5b 
AufenthG), wobei die Gesetzgebungsmaterialien26 keine 
Hinweise darauf enthalten, wann ein atypischer Fall vor-
liegen soll. Ein Regelerteilungsanspruch soll allerdings 
nicht bestehen, wenn zum Zeitpunkt der Beantragung 
der Beschäftigungserlaubnis konkrete Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung bevorstehen, die »in einem hin-
reichenden sachlichen und zeitlichen Zusammenhang 
zur Aufenthaltsbeendigung stehen«. Hierzu werden ver-
schiedene Fallgruppen genannt, die den Versagungs-
gründen bei der Ausbildungsduldung und -aufenthaltser-
laubnis entsprechen (§§ 60c Abs. 2 Nr. 5; 16g Abs. 2 Nr. 5 
AufenthG). Das ist damit der Fall, wenn 

•	 eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung der 
Reisefähigkeit veranlasst wurde, 

•	 die betroffene Person einen Antrag zur Förderung 
mit staatlichen Mitteln einer freiwilligen Ausreise 
gestellt hat, 

•	 die Buchung von Transportmitteln für die Abschie-
bung eingeleitet wurde, 

•	 vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaßnahmen 
zur Abschiebung eingeleitet wurden und ihre Er-
folglosigkeit nicht von vornherein absehbar ist oder 

•	 ein Zuständigkeitsbestimmungsverfahren nach 
Art. 20 Abs. 1 der Dublin III-VO27 eingeleitet wurde. 

25 Vgl. §§ 2 Abs. 2 S. 1 Nr. 6; 3 ff. SchwarzArbG.
26 Vgl. BT-Drs. 20/10090, Beschlussempfehlung und Bericht des Aus-

schusses für Inneres und Heimat.  
27 Verordnung (EU) Nr. 604/2013.
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Nach der Gesetzesbegründung28 soll diese Ausnahme von 
der Regelerteilung dazu dienen, »den bereits angelaufe-
nen Vollzug der Ausreisepflicht nicht zu verhindern«.  

Selbst wenn eine der genannten Voraussetzungen vor-
liegt, ist die Erteilung der Beschäftigungserlaubnis aber 
nicht automatisch ausgeschlossen. Vielmehr trifft die 
Ausländerbehörde hierüber eine Ermessensentscheidung. 
Liegt bei einer »Soll« -Regelung ein atypischer Ausnah-
mefall vor, wird auf der Rechtsfolgenseite stets nach Er-
messen entschieden.29 Unabhängig davon  ergibt sich dies 
auch aus der systematischen Stellung, da das Bevorstehen 
konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung ge-
rade nicht als weiteres Erwerbstätigkeitsverbot in § 60a 
Abs. 6 S. 1 AufenthG verortet wurde. 

Bei der Ermessensentscheidung kann das Bevorstehen 
konkreter Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung ledig-
lich ein Gesichtspunkt sein, wobei zu berücksichtigen ist, 
dass keine empirischen Belege dafür vorliegen, dass die 
Aufnahme einer Erwerbstätigkeit den Vollzug der Aus-
reisepflicht verhindert. Auch rechtlich führt die Aufnah-
me einer Erwerbstätigkeit nicht zu einer unmittelbaren 
Aufenthaltsverfestigung: Eine Beschäftigungsduldung 
wird ohnehin erst nach einer Vorduldungszeit von einem 
Jahr erteilt (vgl. Abschnitt II.1), um eine Durchsetzung 
der Ausreisepflicht in diesem Zeitraum zu ermöglichen30 
und die Erteilung einer Ausbildungsaufenthaltserlaubnis 
oder -duldung ist sowieso ausgeschlossen, wenn aufent-
haltsbeendende Maßnahmen unmittelbar bevorstehen 
(§§ 16g Abs. 2 Nr. 5; 60c Abs. 2 Nr. 5 AufenthG).31   

Die neue Rechtslage führt dazu, dass die Ausländer-
behörde neben den Beschäftigungsverboten jetzt zusätz-
lich prüfen muss, ob konkrete Maßnahmen zur Aufent-
haltsbeendigung bevorstehen, was gegebenenfalls die 
Beteiligung der zuständigen Landesbehörde erforderlich 
macht, soweit diese für die Organisation von Abschie-
bungen zuständig ist.32 Wird dies angenommen, muss 
eine Ermessensentscheidung über die Erteilung getroffen 
werden. Erfolgt dies nicht, ist die Versagung der Beschäf-
tigungserlaubnis bereits wegen des Ermessensnichtge-
brauchs rechtswidrig (§ 40 VwVfG; § 114 S. 1 VwGO)33 
mit der Folge, dass das Verwaltungsgericht den Bescheid 
aufheben und die Ausländerbehörde verpflichten würde, 

28 BT-Drs. 20/10090 S. 17.
29 BVerwG, Urteil vom 17.12.2015 – 1 C 31.14 – Asylmagazin 6/2016, 

S. 183 ff., asyl.net: M23517, Rn. 21; BVerwG, Urteil vom 18.12.2019 – 1 
C 34/18, asyl.net: M28100, Rn. 56.

30 BT-Drs. 19/8286, S. 17.
31 Vgl. zu weiteren Ermessengesichtspunkten Weiser, Rahmenbedin-

gungen des Arbeitsmarktzugangs von Geflüchteten, 4. Auflage 2021, 
S. 42 ff. 

32 Vgl. für Sachsen: Anwendungshinweise (AH) des SMI zur Ausbil-
dungsduldung nach § 60c AufenthG, S. 14; für Mecklenburg-Vorpom-
mern: § 3 Abs. 2 S. 2 Zuwanderungszuständigkeitslandesverordnung – 
ZuwZLVO M-V.

33 Nach § 114 S. 2 VwGO kann die Verwaltungsbehörde ihre Ermessens-
erwägungen hinsichtlich des Verwaltungsaktes auch noch im verwal-
tungsgerichtlichen Verfahren ergänzen. 

unter Ausübung des Ermessens erneut zu entscheiden 
(§ 113 Abs. 5 S. 2 VwGO). Stehen keine konkreten Maß-
nahmen zur Aufenthaltsbeendigung bevor, muss das 
Vorliegen eines atypischen Sachverhalts geprüft werden. 
Damit führt die Regelung zu einem erheblich erhöhten 
Verwaltungsmehraufwand und aller Voraussicht nach zu 
noch deutlich längeren Verfahren; außerdem besteht die 
Gefahr, dass die neue Regelung als weiteres Arbeitsverbot 
missverstanden wird.34 Für Niedersachsen stellt die neue 
Rechtslage schon deswegen keine Verbesserung dar, weil 
das niedersächsische Innenministerium bereits unter der 
alten Rechtslage mit Schreiben vom 12. März 2017 an die 
Ausländerbehörden darauf hingewiesen hatte, dass das 
eröffnete Ermessen in der Regel zugunsten eines Beschäf-
tigungszugangs auszuüben ist.35

III. (Neue) »Spurwechsel«-Möglichkeiten

1. Beschäftigungsduldung

Die seit dem 1. Januar 2020 geltende Regelung zur Be-
schäftigungsduldung nach § 60d AufenthG sollte ge-
duldeten Beschäftigten und ihren Familien sowie ihren 
Arbeitgeber*innen bei Erfüllung verschiedenster Ertei-
lungsvoraussetzungen durch eine dreißigmonatige Lauf-
zeit der Duldung Rechtssicherheit vor einer Abschiebung 
geben und anschließend den Übergang in eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25b AufenthG ermöglichen.36 Die 
ursprünglich nur bis Ende 2023 geltende Regelung ist seit 
dem 23. Dezember 2023 entfristet.37 Das Rückführungs-
verbesserungsgesetz38 führt zudem zu einigen Erteilungs-
erleichterungen: Es können jetzt alle Personen begünstigt 
werden, die bis 31. Dezember 2022 eingereist sind. Bis-
heriger Stichtag war der 1. August 2018. Abhängig vom 
Einreisedatum muss jetzt die Identitätsklärung innerhalb 
folgender Fristen erfolgt sein:

•	 bis zur Beantragung der Beschäftigungsduldung, 
wenn die Einreise bis zum 31. Dezember 2016 oder 
die Beantragung bis zum 31. Dezember 2024 erfolgt 
ist;

•	 in allen anderen Fällen bis zum 31. Dezember 2024. 

Die Fristen gelten wie bisher auch dann als gewahrt, wenn 
die erforderliche und zumutbare Mitwirkung rechtzeitig 
erfolgte, die Identität aber erst nach Fristablauf geklärt 

34 Vgl. GGUA »Rückführungsverbesserungsgesetz«: Letzte Änderungen 
bei Ausbildungs- und Beschäftigungsduldung, Arbeitsmarktzugang 
und AsylbLG, 19.1.2024, S. 9, abrufbar bei ggua.de unter »Down-
loads«.

35 Siehe https://t1p.de/rpzny.
36 BT-Drs. 19/8286, S. 2.
37 BGBl I Nr. 390, S. 3.
38 BT-Drs. 20/9463 und 20/10090 (Beschlussempfehlung und Bericht 

des Ausschusses für Inneres und Heimat).
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werden konnte, sofern die Person dies nicht zu vertreten 
hat. Ist das nicht der Fall, kann die Beschäftigungsdul-
dung nach wie vor nach Ermessen erteilt werden (§ 60d 
Abs. 4 AufenthG). 

Die Dauer der erforderlichen sozialversicherungs-
pflichtigen Vorbeschäftigung wurde von 18 auf 12 Monate 
gesenkt und es reichen nun generell 20 anstatt 35 Wochen-
arbeitsstunden aus (§ 60d Abs. 1 Nr. 3 und 4 AufenthG). 
Die vollständige Lebensunterhaltsicherung durch eine 
Beschäftigung in den vergangenen zwölf Monaten bleibt 
allerdings auch künftig Erteilungsvoraussetzung, sodass 
Beschäftigte im Niedriglohnbereich von der Verkürzung 
der Vorbeschäftigungszeit unter Umständen nicht werden 
profitieren können.

Auch die anderen Erteilungsvoraussetzungen gelten 
unverändert weiter, so etwa die zwölfmonatige Vordul-
dungszeit und die »Haftungsgemeinschaft«, wonach die 
Erteilungsvoraussetzungen zum Teil nicht nur von der 
beschäftigten Person, sondern auch von ihren Ehe part-
ner*in nen zu erfüllen sind, was im Hinblick auf das aus 
Art. 6 Abs. 1 GG resultierende Diskriminierungsverbot 
von Verheirateten gegenüber Ledigen verfassungsrecht-
lich bedenklich ist.39 

2. Spurwechsel in die Aufenthaltserlaubnis nach 
§§ 18a; 18b; 19c AufenthG40

Seit dem 23. Dezember 2023 können Personen, wenn sie 
ihren Asylantrag zurückgenommen haben und vor dem 
29. März 2023 eingereist sind, in drei Aufenthaltstitel zum 
Zwecke der Erwerbstätigkeit (vgl. a–c) wechseln, wenn sie 
die jeweiligen Erteilungsvoraussetzungen erfüllen. Dies 
gilt auch für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis nach 
§§ 27 ff. AufenthG an die Ehe gatt*in nen und minderjäh-
rigen ledigen Kinder der betreffenden Person (§ 10 Abs. 3 
S. 4 AufenthG). In beiden Fällen wird auch auf die Ein-
haltung des Visumsverfahrens verzichtet (§ 5 Abs. 3 S. 5 
AufenthG). 

Die Rücknahme des Asylantrags gegenüber dem 
Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF), die 
schriftlich oder zur Niederschrift zu erklären ist,41 kann 
auch dann noch erfolgen, wenn bei Ablehnung des Asyl-
antrags (auch als unzulässig oder offensichtlich unbe-
gründet) Klage eingereicht wurde und das Asylverfahren 
bei den Verwaltungsgerichten anhängig ist.42 Hierauf wird 

39 Mantel/Eichler in Huber/Mantel, AufenthG/AsylG, a. a. O. (Fn. 18), 
§ 60d AufenthG Rn. 6; Köhler/Rosenstein ZAR 2019, 222 (223); 
Hocks/Leuschner in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 60d 
Rn. 11.

40 Zudem kann international Schutzberechtigten seit 18.11.2023 eine 
Blaue Karte EU nach § 18g AufenthG erteilt werden, da der entspre-
chende Ausschlussgrund in § 19f AufenthG entfallen ist.   

41 Vgl. Wittmann in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14),AsylG § 32 Rn. 13.
42 Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AsylG § 32 Rn. 3 f.; Wittmann in 

BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AsylG § 32 Rn. 12 f.; Lehnert in Huber/

in der Gesetzesbegründung hingewiesen.43 Die Rücknah-
me des Antrags beim BAMF muss allerdings erfolgt sein, 
bevor das anhängige Gerichtsverfahren rechtskräftig ent-
schieden wurde, was auch für Anträge auf Zulassung der 
Berufung gilt. Damit reicht allein die Rücknahme der 
Asylklage nicht aus. Wenn das BAMF noch nicht über 
das Vorliegen eines Abschiebungsverbots nach § 60 Abs. 5 
oder 7 AufenthG entschieden hat, erfolgt dies gemäß § 32 
S. 1 AsylG nach einer Rücknahme des Asylantrags. Auch 
wenn damit Personen, bei denen Gründe für die Zuerken-
nung von internationalem Schutz und damit in der Regel 
auch für Abschiebungsverbote nach § 60 Abs. 5 oder 7 
AufenthG bestehen, im Falle eines späteren Verlustes des 
Aufenthaltstitels zu Erwerbszwecken – etwa bei Kündi-
gung des Beschäftigungsverhältnisses – nicht vollständig 
schutzlos sind, würde ein nach Rücknahme des ersten 
Asylantrags gestellter weiterer Asylantrag als Folgean-
trag nach § 71 AsylG behandelt werden. Angesichts einer 
»bereinigten« Schutzquote44 bei den Asylverfahren beim 
BAMF von 68,6 % im Jahr 202345 ist daher in jeden Einzel-
fall eine gründliche Abwägung der Vorteile und Risiken 
einer Rücknahme erforderlich. Neben dem Herkunftsland 
und den individuellen Chancen im Asylverfahren müssen 
auch der Wunsch nach einem unmittelbaren Familien-
nachzug und die Möglichkeiten der Aufenthaltssicherung 
im Fall eines negativen Ausgangs des Asylverfahrens (Er-
teilung einer Aufenthaltserlaubnis nach § 25b AufenthG 
etc.) berücksichtigt werden. 

Nach § 10 Abs. 3 S. 4 AufenthG ist ein Wechsel in fol-
gende Aufenthaltstitel möglich:

a) Aufenthaltserlaubnis als Fachkraft mit Berufs-
ausbildung 

Eine Aufenthaltserlaubnis muss nach § 18a AufenthG er-
teilt werden, wenn die betreffende Person eine inländische 
qualifizierte Berufsausbildung oder eine gleichwertige 
ausländische Berufsqualifikation besitzt (§ 18 Abs. 3 Nr. 1 
AufenthG) und ein konkretes Arbeitsplatzangebot für 
eine qualifizierte Beschäftigung vorliegt. Das ist der Fall, 
wenn zu ihrer Ausübung Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten erforderlich sind, die in einem Studium oder 
einer qualifizierten Berufsausbildung erworben werden 

Mantel, AufenthG/AsylG, a. a. O. (Fn. 18), AsylG § 32 Rn. 1.
43 BT-Drs. 20/7394, S. 25.
44 Bei der »bereinigten Schutzquote« werden die Fälle herausgerechnet, 

bei denen das BAMF keine inhaltliche Entscheidung über das Asylbe-
gehren getroffen hat, etwa weil der Asylantrag wegen der Zuständig-
keit eines anderen EU-Mitgliedstaates nach der Dublin-III-Verord-
nung unzulässig war.

45 Vgl. BAMF: Aktuelle Zahlen, Ausgabe: Dezember 2023; »Bundesamt 
in Zahlen 2023«, S. 3 zu den zehn zugangsstärksten Staatsangehörig-
keiten; die aus den Zahlen errechnete »bereinigte Schutzquote« ist 
nach Einbeziehung der verwaltungsgerichtlichen Entscheidungen 
noch höher.
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(§ 2 Abs. 12b AufenthG), womit Helfer*innentätigkeiten 
ausgeschlossen sind. Es ist seit Inkrafttreten des ersten 
Teils des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräf-
teeinwanderung am 18. November 202346 nicht mehr 
erforderlich, dass die Arbeitnehmer*innen wegen ihrer 
erworbenen Qualifikation zu der konkreten Beschäfti-
gung befähigt sind. Bei Personen über 44 Jahren muss bei 
erstmaliger Erteilung der Aufenthaltserlaubnis das Gehalt 
mindestens 55 % der jährlichen Beitragsbemessungsgren-
ze in der allgemeinen Rentenversicherung betragen,47 d. h. 
2024: 4152,50 € pro Monat.48 Die Arbeitnehmer*innen 
dürfen nicht zu ungünstigeren Arbeitsbedingungen als 
vergleichbare deutsche Arbeitnehmer*innen beschäftigt 
werden, was behördenintern von der BA im Rahmen 
des Zustimmungsverfahrens geprüft wird (§ 39 Abs. 2 
S. 1 Nr. 1 AufenthG, vgl. Abschnitt I.2). Eine Tätigkeit als 
Leih ar beit neh mer*in ist ausgeschlossen.49 

b) Aufenthaltserlaubnis als akademische Fachkraft 

Ein Anspruch hierauf setzt nach § 18b AufenthG einen 
deutschen, einen anerkannten ausländischen oder ei-
nen einem deutschen Hochschulabschluss vergleichba-
ren ausländischen Hochschulabschluss (§ 18 Abs. 3 Nr. 2 
AufenthG) und ein konkretes Arbeitsplatzangebot für 
eine qualifizierte Beschäftigung voraus. Ansonsten gelten 
die gleichen Erteilungsvoraussetzungen wie für die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 18a AufenthG (vgl. a).

c) Aufenthaltserlaubnis für Personen mit ausgeprägten 
berufspraktischen Kenntnissen 

Seit dem 1. März 2024 kann eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 19c Abs. 2 AufenthG und § 6 BeschV erteilt wer-
den, wenn die Antragstellenden über eine in den letzten 
fünf Jahren erworbene, mindestens zweijährige Berufser-
fahrung verfügen, die zu der Beschäftigung befähigt. Eine 
solche Regelung gab es bislang nur für Beschäftigte im Be-
reich der Informations- und Kommunikationstechnologie, 
sie gilt nun prinzipiell für alle nicht-reglementierten Beru-
fe. Benötigt wird nun entweder ein Beruf auf dem Gebiet 
der Informations- und Kommunikationstechnologie,50 
eine im Herkunftsstaat staatlich anerkannte Berufsquali-
fikation mit einer Ausbildungsdauer von mindestens zwei 

46 BGBl I 2023, Nr. 217, S. 2.
47 § 18 Abs. 2 Nr. 5 S. 1 AufenthG, zu den Ausnahmen vgl. § 18 Abs. 2 

Nr. 5 S. 2 AufenthG.
48 Bundesministerium des Innern und für Heimat, Bekanntmachung 

vom 7.12.2023 zu § 18 Absatz 2 Nummer 5 des Aufenthaltsgesetzes 
und § 1 Absatz 2 der Beschäftigungsverordnung über die Mindestge-
hälter bei vollendetem 45. Lebensjahr. 

49 § 40 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG, zu den anderen Versagungsgründen vgl. 
§ 40 Abs. 1 Nr. 1 und Abs. 2 AufenthG.

50 § 6 Abs. 1 S. 3 BeschV.

Jahren oder ein im Herkunftsstaat staatlich anerkannter 
Hochschulabschluss.51 Die formale Anerkennung des Ab-
schlusses in Deutschland ist nicht erforderlich.

Das Gehalt muss mindestens 45 % der jährlichen Bei-
tragsbemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung betragen,52 d. h. 2024 3398 € pro Monat.53 Be-
züglich des Mindestgehalts für Arbeitnehmer*innen über 
44 Jahre und hinsichtlich der Zustimmung der BA gelten 
die gleichen Regelungen wie bei Fachkräften mit Berufs-
ausbildung (vgl. a).

Während des Asylverfahrens darf eine Aufenthaltser-
laubnis nach §§ 18a, 18b AufenthG nur mit Zustimmung 
der obersten Landesbehörde und nur dann erteilt werden, 
wenn wichtige Interessen der Bundesrepublik Deutsch-
land es erfordern (§ 10 Abs. 1 S. 2 AufenthG); die Erteilung 
einer Aufenthaltserlaubnis nach § 19c Abs. 2 AufenthG ist 
mangels Erteilungsanspruch ohnehin nicht möglich. Da-
mit hat die Gesetzgebung explizit ausgeschlossen, dass 
aufgrund des neu geschaffenen54 Anspruchs auf die Ertei-
lung der Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b AufenthG 
ein Spurwechsel55 im laufenden Asylverfahren erfolgen 
kann. Wenn für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis 
nach §§ 18a, 18b, 19c Abs. 2 AufenthG mit Ausnahme der 
Asylantragsrücknahme alle Erteilungsvoraussetzungen 
vorliegen, sollte eine bindende Zusicherung (§ 38 Abs. 1 
S. 1 VwVfG) der Ausländerbehörde eingeholt werden, 
dass die Aufenthaltserlaubnis nach der Asylantragsrück-
nahme erteilt wird. 

Die neue Spurwechselregelung wird aller Voraussicht 
nach jedoch nur in geringem Umfang genutzt werden: 
Neben der erforderlichen Rücknahme des Asylantrags 
(s. o.) stellt bei reglementierten Berufen die Anerken-
nung des ausländischen Abschlusses nach wie vor eine 
hohe Hürde dar; bei einem Ausbildungs- oder Studienab-
schluss in Deutschland ist bereits seit 200856 ein Wechsel 

51 Als Qualifikation gilt zudem ein von einer deutschen Auslandshan-
delskammer erteilter Berufsabschluss, der durch eine Ausbildung 
erworben wurde, die die Anforderungen des Berufsbildungsgesetzes 
einhält.

52 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 BeschV; dies gilt nicht, wenn der arbeitgebende 
Betrieb tarifgebunden und die Person zu den bei ihm geltenden tarif-
lichen Arbeitsbedingungen beschäftigt ist (§ 6 Abs. 1 S. 2 BeschV).  

53 Bundesministerium des Innern und für Heimat, Bekanntmachung 
vom 7.12.2023 zu § 6 der Beschäftigungsverordnung über das Min-
destgehalt für die Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur Auf-
enthaltserlaubnis für Personen mit ausgeprägten berufspraktischen 
Kenntnissen. 

54 Dies erfolgt durch das Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfte-
einwanderung (BGBl. I 2023 Nr. 217, S. 2), das insoweit am 18.11.2023 
in Kraft trat. 

55 Ohne diese Regelung hätte nach § 5 Abs. 2 S. 2 AufenthG und § 39 
Nr. 4 AufenthV, die ein Absehen von der Visumserteilung ermögli-
chen, die Erteilung während des Asylverfahrens erfolgen können.

56 Eingeführt durch das Arbeitsmigrationssteuerungsgesetz, BGBl. I 
2008 Nr. 63, S. 2846.
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in eine Aufenthaltserlaubnis möglich (vgl. § 19d Abs. 1 
AufenthG).57

 

IV. (Neue) Entwicklungen beim Chancen-
aufenthalt

Die Chancen-Aufenthaltserlaubnis nach § 104c AufenthG 
(ChAR) soll als befristete58 Altfallregelung geduldeten 
Personen, die sich seit mindestens 31. Oktober 2017 im 
Bundesgebiet aufhalten, während ihrer achtzehnmonati-
gen Geltungsdauer die Möglichkeit geben, die noch feh-
lenden Voraussetzungen für eine Aufenthaltserlaubnis 
nach den Bleiberechtsregelungen (§§ 25a, 25b AufenthG) 
zu erfüllen.59 Dazu zählen vor allem die Identitätsklärung 
und Passpflichterfüllung sowie zum Teil die Lebensun-
terhaltssicherung.60 Die Anwendungshinweise des BMI 
vom 30. Dezember 2022 zu § 104c AufenthG (AH BMI) 
wurden nicht im Verfahren des Art. 84 Abs. 2 GG erlas-
sen (wonach für allgemeine Verwaltungsvorschriften der 
Bundesregierung die Zustimmung des Bundesrates erfor-
derlich ist) und sind daher nicht verbindlich. Aus diesem 
Grund wurden von vielen Bundesländern eigene Erlasse 
hierzu mit zum Teil abweichenden Regelungen veröffent-
licht.61

Auch wenn der Antrag auf Erteilung des ChAR man-
gels eines rechtmäßigen Aufenthalts keine Fiktionswir-
kung auslöst, sind die Ausländerbehörden gehalten, außer 
bei klarer Nichterfüllung der Erteilungsvoraussetzungen, 
Antragstellende vor der Entscheidung nicht abzuschie-
ben.62 Sollte dies auf Nachfrage nicht zugesichert werden, 
kann verlässlicher Abschiebungsschutz nur über einen 
Antrag nach § 123 VwGO erreicht werden.63 

Im Folgenden wird vertiefend auf die Rechtslage bei 
einigen für die Praxis zentralen Punkten eingegangen.64

57 Das gilt auch bereits jetzt in bestimmten Konstellationen für Personen 
mit ausländischem Studien- oder Ausbildungsabschluss (§ 19d Abs. 1 
S. 1 Nr. 1 b und c AufenthG). 

58 Die Regelung tritt am 31.12.2025 außer Kraft (Art. 8 Abs. 2 ChARG) 
und wird durch eine Übergangsregelung abgelöst, nach der die Auf-
enthaltserlaubnis nach § 104c AufenthG bis zum Ende ihrer Geltungs-
dauer als Aufenthaltstitel nach Kapitel 2 Abschnitt 5 fortgilt (Art. 5 
Nr. 4 ChARG).

59 BT-Drs. 20/3717, S. 16; ein Übergang in andere Aufenthaltstitel ist 
ausgeschlossen.

60 Zu den Erteilungsvoraussetzungen für die Aufenthaltserlaubnis nach 
§§ 25a, 25b AufenthG im Einzelnen vgl. Johanna Mantel, Überblick 
zu den Änderungen durch das Gesetz zur Einführung eines Chan-
cen-Aufenthaltsrechts, Asylmagazin 1–2/2023, S. 4–7.

61 Vgl. Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 10; 
die einzelnen Erlasse sind zu finden bei asyl.net unter »Recht/Erlass«.

62 AH BMI, S. 2; Kluth in Kluth/Heusch, Beck’scher Online-Kommen-
tar Ausländerrecht (BeckOK AuslR), 40. Ed. 2024, AufenthG § 104c 
Rn. 25.

63 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 138.
64 Siehe zu den Erteilungsvoraussetzungen und weiteren Rahmenbedin-

gungen für das ChAR: Johanna Mantel, Asylmagazin 1–2/2023, S. 4 f. 

1. Regelanspruch 
(§ 104c Abs. 1 S. 1 AufenthG) 

Die »Soll« -Formulierung bedeutet, dass die Aufenthalts-
erlaubnis in der Regel gewährt werden muss und nur bei 
Vorliegen von atypischen Umständen nach pflichtgemä-
ßem Ermessen zu entscheiden ist.65 Da die von der Gesetz-
gebung bei der Ausgestaltung des ChAR getroffenen Ent-
scheidungen – wie der Verzicht auf Identitätsklärung und 
Passpflichterfüllung, die Anrechenbarkeit von Zeiten mit 
einer Duldung nach § 60b AufenthG sowie der Ausschluss 
nur bei wiederholter vorsätzlicher Täuschung/falschen 
Angaben in § 104c Abs. 1 S. 2 AufenthG – nicht unterlau-
fen werden dürfen, können etwa fehlende Mitwirkungen 
nicht als atypische Umstände herangezogen werden.66 
Gleiches müsste auch für in der Vergangenheit liegende 
Täuschungen oder Falschangaben gelten.67 

Ein atypischer Fall wird insbesondere dann 
angenommen,68 wenn die Voraussetzungen für die Auf-
enthaltserlaubnis nach §§ 25a, 25b AufenthG erkennbar 
nicht erreicht werden können. Allerdings dürfte sich dies 
18 Monate im Voraus nicht mit einer die Annahme eines 
atypischen Falls rechtfertigenden Sicherheit prognostizie-
ren lassen, auch weil die Voraussetzungen für eine Aufent-
haltserlaubnis nach § 25b AufenthG lediglich im Regelfall 
erfüllt sein müssen. Das bedeutet, dass von den in dieser 
Norm aufgeführten Erteilungsvoraussetzungen auch ab-
gesehen werden kann. Denkbar ist hier beispielsweise, 
dass die Behörde nicht auf der (vollständigen) Erfüllung 
einer oder auch mehrerer Voraussetzungen besteht, wenn 
die Nichterfüllung einer Voraussetzung durch die »Über-
erfüllung« einer anderen ausgeglichen wird, etwa in Form 
»herausgehobenen sozialen Engagements«.69 

65 BVerwG, Urteil vom 18.12.2019 – 1 C 34/18 – asyl.net: M28100, 
Rn. 56, asyl.net: M28100.

66 AH BMI, S. 4; vgl. auch VG Schwerin, Urteil vom 24.1.2023 – 1 A 
1110/21 SN – asyl.net: M3157, Rn. 21.

67 Vgl. aber OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 1.6.2023 – 2 M 49/23 
– asyl.net: M31629 und AH NRW, S. 8, wonach das lediglich in der 
Regel gelten soll; a. A. BVerwG, Urteil vom 18.12.2019 – 1 C 34/18 – 
asyl.net: M28100, Rn. 56 zu § 25b AufenthG, wonach die Annahme 
eines atypischen Falls hier generell möglich ist, und Röcker, in Berg-
mann/Dienelt, Kommentar Ausländerrecht, 14. Aufl. 2022, AufenthG 
§ 25b Rn. 32.

68 AH BMI, S. 4; VG Köln, Beschluss vom 22.5.2023 – 11 L 386/23 – 
Rn. 48: mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlos-
sen; VGH Baden-Württemberg, Beschluss vom 29.7.2008 – 11 S 
158/08, M13845 zu §104a AufenthG; vgl. AH Nds, S. 3 f.; AH NRW, 
S. 8 f.; AH SchlH, S. 3 f.; vgl. AuslR/Kluth AufenthG § 104c Rn. 26: 
wenn dies augenscheinlich nicht zu erwarten ist.

69 BT-Drs. 18/4097, 42; Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14),  
AufenthG § 25b Rn. 14 und AufenthG § 104c Rn. 99.
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2. Geduldeter (Vor-)Aufenthalt 
(§ 104c Abs. 1 S. 1 AufenthG) 

Da das ChAR zum einen lediglich geduldeten Personen 
erteilt wird und zum anderen bei der fünfjährigen Vor-
aufenthaltszeit der geduldete Voraufenthalt mitzählt, ist es 
entscheidend, wann ein geduldeter Aufenthalt anzuneh-
men ist. Maßgeblicher Zeitpunkt hierfür ist nach den hier 
anwendbaren allgemeinen Grundsätzen im behördlichen 
Verfahren die letzte Entscheidung.70 Nach § 104c Abs. 1 
S. 3 AufenthG sind – in Abweichung der allgemeinen Re-
gelung in § 60b Abs. 5 S. 2 AufenthG – auch Zeiten mit 
einer Duldung nach § 60b AufenthG zu berücksichtigen.

Auch wenn die Beantragung einer Aufenthaltserlaub-
nis nach § 104c als solche keinen zusätzlichen Duldungs-
grund schafft,71 begründen Verfahrensduldungen grund-
sätzlich einen geduldeten Aufenthalt. Sie können zur 
Gewährleistung effektiven Rechtsschutzes nach Art. 19 
Abs. 4 GG erteilt werden, wenn dies notwendig ist, um die 
für die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis erforderli-
chen und tatsächlich gegebenen tatbestandlichen Voraus-
setzungen für die Dauer des Verfahrens aufrechtzuerhal-
ten und so sicherzustellen, dass eine aufenthaltsrechtliche 
Regelung möglicherweise Begünstigten zugutekommen 
kann.72 Damit ist nach der Beantragung des ChAR eine 
Verfahrensduldung nur dann abzulehnen, wenn die Ertei-
lung beispielsweise wegen der Einreise nach dem 31. Ok-
tober 2017 offensichtlich zu versagen ist.

Grundsätzlich ist eine Person geduldet, wenn ihr eine 
rechtswirksame Duldung erteilt wurde oder wenn sie ei-
nen Rechtsanspruch auf eine Duldung hat,73 auch wenn 
sie nur eine Grenzübertrittsbescheinigung oder Ähnli-
ches besitzt.74 Eine Duldung ist grundsätzlich zu erteilen, 
wenn die Abschiebung nicht ohne (erhebliche) Verzöge-
rung erfolgen kann oder wenn deren Zeitraum ungewiss 
ist.75 Wenn nach der Nichterteilung/Nichtverlängerung 
der Duldung mehrere Monate liegen, überschreitet dies 
den zur Durchführung der Abschiebung üblichen Zeit-
raum, sodass eine Duldung zu erteilen ist; vollziehbar 

70 OVG Sachsen, Beschluss vom 27.6.2023 – 3 B 72/23, Rn. 26; OVG 
Schleswig-Holstein, Beschluss vom 14.3.2023 – 4 MB 6/23, asyl.net: 
M3170, VGH Bayern, Beschluss vom 6.3.2023 – 19 CE 22.2647, 
Rn. 25, asyl.net: M31700; BVerwG, Urteil vom 18.12.2019 – 1 C 34/18 
– asyl.net: M28100, Rn. 23 zu § 25b AufenthG; Röder in BeckOK 
MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 91; a. A. AH BMI, S. 3: 
Zeitpunkt der Antragstellung.

71 AH BMI, S. 2.
72 Vgl. BVerwG,  Urteil vom 18.12.2019 – 1 C 34/18, Rn. 30 zu § 25b 

AufenthG, asyl.net: M28100; OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss 
vom 1.6.2023 – 2 M 49/23, asyl.net: M31629; Röcker in Bergmann/
Dienelt, Kommentar AuslR, a .a. O. (Fn. 67), AufenthG § 25a Rn. 11 
mwN.

73 OVG Nordrhein-Westfalen, Beschluss vom 10.2.2023 – 18 B 103/23 – 
asyl.net: M31344; AH BMI, S. 3; VG Dresden, Beschluss vom 8.2.2023 
– 3 L 825 – und vom 28.2.2023 – 3 L 825/22; BVerwG, Urteil vom 
18.12.2019 – 1 C 34/18 – asyl.net: M28100, Rn. 24 zu § 25b AufenthG.

74 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 24.
75 OVG Sachsen, Beschluss vom 27.6.2023 – 3 B 72/23, Rn. 27 m. w. N.

Ausreisepflichtige über Monate nur »faktisch« zu dulden 
(ohne ihnen die Duldungsbescheinigung auszustellen) 
widerspricht der Intention und Systematik des Aufent-
haltsgesetzes.76 

Eine Grenzübertrittsbescheinigung oder eine ver-
gleichbare ausländerbehördliche Bescheinigung begrün-
den nach der Rechtsprechung keinen geduldeten Vor-
aufenthalt.77 Allerdings kann die Klärung, ob in einem 
gegebenenfalls mehrere Jahre zurückliegenden Zeitraum 
eine Duldung zu Unrecht versagt wurde, zu höchst auf-
wendigen und langwierigen Verwaltungs- und Gerichts-
verfahren führen, was dafür spricht, entsprechend zweier 
Ländererlasse78 Zeiten mit Grenzübertrittsbescheinigun-
gen o. Ä. als Duldungszeiten anzusehen.79 Bereits der Um-
stand, dass die Abschiebung letztlich nicht durchgeführt 
wurde, stellt schon für sich genommen ein Indiz dafür dar, 
dass die Verweigerung der Duldung in der Vergangenheit 
rechtswidrig gewesen sein könnte, da die Abschiebung 
offenkundig unmöglich war. Daher sollten diese Zeiten 
grundsätzlich anrechenbar sein.

3. Ununterbrochene Voraufenthaltszeit von fünf 
Jahren 
(§ 104c Abs. 1 S. 1 AufenthG) 

Anrechenbar sind entsprechend der Rechtsprechung des 
BVerwG zu § 25b AufenthG80 alle Zeiträume, die von ei-
nem aufenthaltsregelnden Verwaltungsakt gedeckt oder 
in denen eine Abschiebung aus rechtlichen oder tatsächli-
chen Gründen unzulässig war. Daher müsste jeder recht-
mäßige Aufenthalt, also auch mit anderen Aufenthaltsti-
teln als der Aufenthaltserlaubnis anzurechnen sein,81 da er 
ebenfalls auf einem Verwaltungsakt beruht. Zudem beste-
hen in vielen Fällen Duldungsgründe. 

Das Erfordernis, sich ununterbrochen geduldet, gestat-
tet oder mit einer Aufenthaltserlaubnis im Bundesgebiet 
aufgehalten  zu haben, bezieht sich sowohl auf den Auf-
enthaltsstatus als auch auf den tatsächlichen Aufenthalt 
im Inland. Unterbrechungen nach 31. Oktober 2022 sind 
unschädlich.82 

76 VG Dresden, Beschluss vom 8.2.2023 – 3 L 825/22.
77 OVG NRW, Beschluss vom 10.2.2023 – 18 B 103/23, asyl.net: M31344; 

OVG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 14.3.2023, 14.3.2023 – 4 MB 
6/23, Rn. 10bb, asyl.net: M31700; vgl. auch AH BMI, S. 3; Röder in 
BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 24.

78 Erlass Nds, S. 2 f.; Erlass Thür, S. 3.
79 So auch Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 25a Rn. 5.
80 Vom 18.12.2019 – 1 C 34/18 – asyl.net: M28100, Rn. 41; für eine Über-

tragbarkeit dieser Rechtsprechung spricht, dass das ChAR gerade den 
Übergang in § 25b AufenthG ermöglichen soll, vgl. Röder in BeckOK 
MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 34.

81 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 39.
82 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 51.
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Nach der Gesetzesbegründung83 sind kurzfristige Un-
terbrechungen des Aufenthalts in Deutschland von bis 
zu drei Monaten, die keine Verlegung des Lebensmittel-
punkts beinhalten, wie kurzfristige Ausreisen etwa für Be-
suche, unschädlich. Die Duldung erlischt zwar nach § 60a 
Abs. 5 S. 1 AufenthG mit der Ausreise. Hier ist aber § 85 
AufenthG, wonach Unterbrechungen der Rechtmäßigkeit 
des Aufenthalts bis zu einem Jahr außer Betracht bleiben 
können, entsprechend anwendbar.84 Dies kann auch bei 
einer Asylantragstellung in einem anderen EU-Mitglied-
staat gelten, wenn wenige Tage danach die Rückreise nach 
Deutschland angetreten und beim Aufgreifen angegeben 
wurde, dort zu wohnen und zu arbeiten.85 

Bei entsprechender Anwendung des § 85 AufenthG 
können auch Zeiten im Inland, in denen die betroffene 
Person weder gestattet noch geduldet war und auch keine 
Aufenthaltserlaubnis hatte, eine unschädliche Unterbre-
chung darstellen.86 Dabei ist entsprechend der Gesetzes-
begründung bei Unterbrechungen von bis zu drei Mona-
ten das Ermessen regelmäßig zugunsten der betreffenden 
Person auszuüben.87

4. Bekenntnis zur freiheitlichen demokratischen 
Grundordnung
 (§ 104c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG)

Der Nachweis des Bekenntnisses zur fdGO ist regelmäßig 
durch eine schriftliche Loyalitätserklärung nach den Ver-
waltungsvorschriften zur Einbürgerung zu erbringen.88 
Es besteht zwar Einigkeit darüber, dass es sich bei dem 
Bekenntnis nicht lediglich um eine formelle, sondern um 
eine materielle Erteilungsvoraussetzung handelt. Daher 
müssen die Betroffenen den Inhalt des abgegebenen Be-
kenntnisses verstanden haben und dessen Kerninhalte 

83 BT-Drs. 20/3717, S. 44; vgl. auch AH BMI, S. 3.
84 VGH Hessen, Beschluss vom 4.10.2022 – 6 L 322/22.F – asyl.net: 

M31082, Rn. 45 f. zu § 25a AufenthG; Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. 
(Fn. 10), AufenthG § 25a Rn. 5; Röder in BeckOK MigR, a. a. O. 
(Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 48; im Ergebnis auch AH Thür, S. 3; 
AH Nds, S. 3; AH RP, S. 2; a. A, OVG Niedersachsen, Beschluss vom 
29.3.2012 – 8 LA 26/12 – asyl.net: M19784, zu § 25a AufenthG, wo-
nach der Anwendungsbereich des § 85 AufenthG nach dessen Sinn 
und Zweck auf die Unterbrechung von Zeiten des Titelbesitzes be-
schränkt ist.

85 So VG Frankfurt am Main, Beschluss vom 6.10.2022 – 6 L 2434/22.F 
– asyl.net: M31115.

86 AH Thür, S. 3; Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG 
§ 104c Rn. 48; Verfahrenshinweise zum Aufenthalt in Berlin (VAB), 
Stand 29.12.2023, S. 596; a. A. VG München, Beschluss vom 18.9.2023 
– M 27 K 23.3532, Rn. 29, asyl.net: M31903, wonach es keine Anhalts-
punkte für einen dahingehenden Willen der Gesetzgebung gibt, dass 
Unterbrechungen unabhängig von einer tatsächlichen Aufenthalts-
unterbrechung im Bundesgebiet unschädlich sein sollen; Kluth in 
BeckOK AuslR, a. a. O. (Fn. 62), AufenthG § 104c Rn. 9 und AH BMI, 
S. 3.

87 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 48.
88 VAH-StAG, Nr. 10.1.1.1; OVG Sachsen, Beschluss vom 26.10.2022 – 2 

M 69/22 – Rn. 23 zu § 25b AufenthG, asyl.net: M31294; AH BMI, S. 4.

kennen.89 Hierüber sollten sie im Rahmen der Antrag-
stellung anhand eines Merkblatts über den Inhalt und die 
Bedeutung der fdGO in Kenntnis gesetzt werden.90 Wei-
tere Anforderungen an diesen Nachweis – etwa eine per-
sönliche Befragung – bestehen nicht, wenn keine Zwei-
fel an der Verfassungstreue ersichtlich sind.91 Anders als 
§ 25b AufenthG oder die Einbürgerung (§ 10 Abs. 1 S. 1 
Nr. 7 StAG) setzt § 104c AufenthG schließlich noch keine 
Grundkenntnisse zur Rechts- und Gesellschaftsordnung 
voraus.92 

5. Versagung im Regelfall bei falschen Angaben oder 
Täuschung 
(§ 104c Abs. 1 S. 2 AufenthG)

Das ChAR soll versagt werden, wenn wiederholt vorsätz-
lich falsche Angaben gemacht oder wiederholt über die 
Identität oder Staatsangehörigkeit getäuscht wurde und 
dadurch die Abschiebung verhindert wird. Die Auslän-
derbehörde hat die Darlegungs- und Beweislast dafür, 
dass die Angaben zur Identität oder Staatsangehörigkeit 
unzutreffend sind oder eine Täuschung hierüber vor-
liegt.93 Wenn während der Gültigkeitsdauer die Identität 
geklärt und dabei eine Täuschung festgestellt wird, soll 
sich nach Intention des Gesetzes die »Ehrlichmachung« 
nicht nachteilig auswirken, d. h. eine Rücknahme der Er-
teilung der Aufenthaltserlaubnis nach § 48 VwVfG soll 
nicht erfolgen.94 Die Täuschung oder die falschen Anga-
ben müssen gegenwärtig, also zum allgemein maßgebli-
chen Zeitpunkt, der einzige Grund für die Verhinderung 
der Abschiebung sein.95 Falsche Angaben oder Täuschun-
gen, die den Vollzug einer Abschiebung nur in der Ver-

89 BMI, Schreiben vom 17.2.2023, S. 4; VGH Baden-Württemberg, Ur-
teil vom 20.2.2008 – 13 S 1169/07 – zu § 10 StAG, asyl.net: M13073.

90 AH Nds zu § 25b, S. 6 f.
91 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 26.10.2022 – 2 M 69/22 – 

asyl.net: M31294, Rn. 23 zu § 25b AufenthG; Röder in BeckOK MigR, 
a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 56, wonach in diesen Fällen wei-
tere Nachforschungen erforderlich seien; a. A. BMI, Schreiben vom 
17.2.2023, S. 4, wonach die Kerninhalte in einer persönlichen Befra-
gung zu prüfen sind.

92 Dieser Nachweis wird durch den bundeseinheitlichen Test zum Ori-
entierungskurs (»Leben in Deutschland«) erbracht (vgl. Röder in 
BeckOK MigR, a. a. O., Fn. 14, AufenthG § 25b Rn. 37), der Inhalt des 
Bekenntnisses zur fdGO ist ein Teil hiervon. 

93 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 69; 
Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 25a Rn. 11; vgl. 
OVG Niedersachsen, Beschluss vom 24.8.2006 – 7 MW 36/06 – 
asyl.net: M8720, zu § 11 BeschVerfV.

94 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 85.1; 
BMI, AH § 104c, S. 7.

95 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 81; 
Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 25a Rn. 11; OVG 
Niedersachsen, Beschluss vom 9.6.2021 – 13 ME 587/20 – asyl.net: 
M29697, zu § 60b AufenthG, Rn. 49; VGH Bayern, Beschluss vom 
9.7.2019 – 10 C 18.1082, Rn 9 – asyl.net: M28797 zu § 60a Abs. 6 
S. 1 Nr. 2; a. A. OVG Rheinland-Pfalz, Beschluss vom 20.11.2019 – 7 
A 11161/19 – asyl.net: M28093, Rn. 27; AH BMI, S. 7 und Kluth in 
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gangenheit verzögert oder behindert haben, sind unbe-
achtlich.96 

6. Aufenthaltserlaubnis für Familienmitglieder 
(§ 104c Abs. 2 AufenthG) 

Ehe- und Lebenspartner*innen, minderjährigen, ledigen 
Kindern sowie bei der Einreise minderjährigen, jetzt voll-
jährigen ledigen Kindern, die mit Begünstigten in häus-
licher Gemeinschaft leben, soll eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 104c Abs. 2 AufenthG erteilt werden, wenn sie au-
ßer dem fünfjährigen Voraufenthalt alle Voraussetzungen 
für das ChAR erfüllen. Es werden alle dem Haushalt ange-
hörenden Kinder, also auch Stief- und Pflegekinder oder 
Kinder eines anderen Haushaltsangehörigen, berücksich-
tigt.97 Ein elterliches Sorgerecht der Begünstigten ist nicht 
erforderlich.98 Zudem muss die häusliche Gemeinschaft 
lediglich zum Erteilungszeitpunkt bestehen.99 Eine häus-
liche Gemeinschaft mit einem Kind sollte bei getrennt le-
benden Eltern auch dann angenommen werden, wenn der 
Elternteil, bei dem das Kind nicht ständig lebt, häufigen 
Umgang mit diesem hat, der ein regelmäßiges Verweilen 
und Übernachten in dessen Haushalt umfasst.100 Ob eine 
bestehende Haushaltsgemeinschaft im Einklang mit auf-
enthalts-, ordnungs- oder melderechtlichen Vorschriften 
gelebt wird, ist unerheblich.101 

V. Fazit

Die Umsetzung des Koalitionsvertrags und weitere Ände-
rungen in diesem Themenbereich erfolgten bisher in fünf 
verschiedenen Gesetzen. Zudem wurden Verbesserungen 
in bestimmten Bereichen jeweils mit restriktiveren Rege-
lungen insbesondere für Personen mit einer Duldung ver-
knüpft. Beim sogenannten Rückführungsverbesserungs-
gesetz erfolgte dies unter anderem mit den erweiterten 
Durchsuchungsmöglichkeiten von Gemeinschaftsunter-
künften (§ 58 AufenthG) und der Verlängerung des Aus-
reisegewahrsams (§ 62b AufenthG). Damit konnte bislang 
die Intention des Koalitionsvertrags, ein in sich stimmi-

BeckOK AuslR, a. a. O. (Fn. 62), AufenthG § 104c Rn. 20: bei mehreren 
Ursachen wesentlich ursächlich.

96 OVG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 1.6.2023 – 2 M 49/23 – asyl.net: 
M31629; vgl. Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG 
§ 104c Rn. 82, 84.  

97 Fränkel in NK-AuslR, a. a. O. (Fn. 10), AufenthG § 25b Rn. 8; Kluth in 
BeckOK AuslR, a. a. O. (Fn. 62), AufenthG § 25b Rn. 16.

98 Vgl. BeckOK MigR/Röder AufenthG § 104c Rn. 116.
99 Huber/Mantel, § 25b Rn. 3.
100 AH Nds zu § 25b, S. 6 mit Hinweis auf BVerfG, 1 Bvl 14/09, 12.10.2010 

zum Bestehen einer häuslichen Gemeinschaft iSd § 116 Abs. 6 S.1. 
SGB X; AH SchlH zu § 25b S. 6; vgl. Röder in BeckOK MigR, a. a. O. 
(Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 121.

101 Röder in BeckOK MigR, a. a. O. (Fn. 14), AufenthG § 104c Rn. 122.

ges, anwendungsfreundliches Einwanderungsrecht zu 
schaffen, nicht umgesetzt werden. Die Grundstrukturen 
der Duldungstatbestände wurden beibehalten und ein-
zelne Regelungen, wie der Arbeitsmarktzugang von Per-
sonen mit einer Duldung, sind noch komplexer gestaltet. 
Beides macht es für die Rechtsanwender*innen in der 
Praxis noch herausfordernder, den Überblick zu behalten. 

In der Sache wurden vor allem durch die Einführung 
des ChAR, aber auch durch die Schaffung eines Aufent-
haltstitels bei Ausbildung und durch die Erleichterungen 
bei der Beschäftigungsduldung substanzielle Verbesse-
rungen erzielt. Allerdings wäre die Schaffung einer nicht 
an einen Stichtag gebundenen, permanenten Bleiberechts-
regelung wünschenswert gewesen. Die Verbesserungen 
beim Arbeitsmarktzugang sind demgegenüber marginal. 
Die teilweise Verkürzung der Wartezeit wird durch die 
gleichzeitige Ausweitung der Liste der sogenannten siche-
ren Herkunftsstaaten (über)kompensiert und es bleibt zu 
hoffen, dass die Einführung des Regelerteilungsanspruchs 
auf Erteilung der Beschäftigungserlaubnis mit der vorge-
nommenen Einschränkung in der Praxis nicht als neues 
Arbeitsverbot genutzt wird und sich die Verfahrenszeiten 
nicht (exorbitant) verlängern. Ebenso bleiben die Auswir-
kungen des auf 36 Monate verlängerten Grundleistungs-
bezugs nach § 3 AsylbLG und der daraus resultierenden 
schlechteren medizinischen Versorgung, der Erweite-
rungen der Verpflichtung zu gemeinnütziger Arbeit (§ 5 
Abs. 1 S. 2 AsylbLG) und der Einführung der Bezahlkarte 
auf die Lebenssituation und die (psychische) Gesundheit 
der Betroffenen, die auch ihre Chancen bei der Arbeitsm-
arktintegration bestimmen, abzuwarten.

Verschiedene Vorhaben des Koalitionsvertrags102 war-
ten außerdem noch auf ihre Umsetzung. Dies betrifft die 
Möglichkeit, in bestimmten Konstellationen die Identität 
durch Abgabe einer eidesstattlichen Versicherung zu klä-
ren, sowie die Abschaffung sowohl der »Duldung light« 
als auch der Arbeitsverbote für bereits in Deutschland le-
bende Menschen. 

102 Koalitionsvertrag 2021–2025 zwischen der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands (SPD), Bündnis 90/Die Grünen und den Freien 
Demokraten (FDP), S. 138.

Barbara Weiser: Arbeitsmarktzugang und »Spurwechsel« 
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Neuerungen bei der Fachkräfteeinwanderung ab März 2024
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I. Änderungen durch das Gesetz zur Weiter-
entwicklung der Fachkräfteeinwanderung

Jahrelang waren die rechtlichen Rahmenbedingungen 
für die erwünschte Zuwanderung von Fachkräften aus 
Drittstaaten auf Personen mit akademischem Abschluss 
fokussiert, während Menschen mit Berufsabschlüssen 
der Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt so gut wie ver-
schlossen blieb. Die letzte große Reform des Aufenthalts-
rechts hat mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz 20201 
zwar die Einwanderung mit Berufsausbildung grundle-
gend geöffnet und Regelungen zur Beschleunigung der 
Verfahren geschaffen, die formale Anerkennung ausländi-
scher Hochschul- und Berufsabschlüsse blieb aber in der 
Praxis ein »Flaschenhals«2 und Bremse für eine schnelle, 
effiziente und nachhaltige Einwanderung in den Arbeits-
markt. An der Optimierung und Weiterentwicklung der 
Voraussetzungen und Verfahren für die Fachkräfteein-
wanderung setzt nun die neue Reform vom August 20233 

* Doritt Komitowski ist Volljuristin und leitet als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin bei Minor – Projektkontor für Bildung und Forschung das 
Projekt »Fachstelle Einwanderung und Integration« im Förderpro-
gramm IQ – Integration durch Qualifizierung. 

1 BGBl. 2019 I Nr. 31 vom 20.8.2019.
2 SVR-Kurzinformation 2023-6, »Neue Risiken prekärer Beschäfti-

gung?«, S. 3. m. w. N., abrufbar bei svr-migration.de.
3 Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung veröf-

fentlicht in BGBl. 2023 Teil I Nr. 217 vom 18.8.2023 sowie Verordnung 
zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung veröffentlicht in 
BGBl. 2023 Teil I Nr. 233 vom 31.8.2023. Die Entwürfe und Stellung-
nahmen zum Gesetz sind auf der Webseite des Bundesinnenminis-
teriums, bmi.bund.de, unter »Ministerium/Gesetzgebungsverfahren/ 

an, die in drei Teilen in Kraft tritt. Die ersten Änderun-
gen sind bereits zum 18. November 2023 in Kraft getreten 
und betreffen vor allem die Umsetzung der Neufassung 
der EU-Hochqualifizierten Richtlinie im Hinblick auf die 
Blaue Karte EU.4 Der zweite und größte Teil der Reform 
tritt am 1. März 2024 in Kraft und baut im Wesentlichen 
die Möglichkeit aus, auch ohne formale Anerkennung 
von ausländischen Abschlüssen anhand von nachgewie-
sener Berufserfahrung in den deutschen Arbeitsmarkt 
zuzuwandern. 

Ab März 2024 werden zudem noch einmal die Mög-
lichkeiten der Einreise und des Aufenthalts zur Aner-
kennung ausländischer Berufsqualifikationen erheblich 
erweitert sowie u. a. der Aufenthalt unterhalb der qualifi-
zierten Berufsausbildung für Pflegehilfskräfte ermöglicht. 
Auch war erstmals ein »Spurwechsel« für Asylsuchende 
geplant, wurde jedoch aus politischen Gründen am Ende 
des Gesetzgebungsverfahrens nur teilweise rechtlich um-
gesetzt. Der dritte Teil der Reform tritt am 1. Juni 2024 in 
Kraft und enthält im Wesentlichen die Regelungen zu der 
neuen »Chancenkarte«. Im Folgenden werden im Über-
blick die zentralen Regelungen des zweiten Teils der Re-
form, die das AufenthG sowie die BeschV betreffen, näher 
dargestellt.

II. Die Änderungen ab März 2024 im  
Überblick

1. Einreise ohne erforderliches Visum 
(§ 5 Abs. 2 S. 3 AufenthG n. F.)

Die Erteilung eines Aufenthaltstitels setzt grundsätzlich 
voraus, dass die zugewanderte Person mit dem erforderli-
chen Visum eingereist ist und die für die Erteilung maß-
geblichen Angaben bereits im Visumsverfahren gemacht 
wurden (§ 5 Abs. 2 S. 1 AufenthG). Bereits nach alter 

Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung« abruf-
bar. Die Verordnung, Entwürfe und Stellungnahmen dazu sind auf der 
Webseite des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales, bmas.de, 
unter »Service/Gesetze und Verordnungen/Verordnung zur Weiter-
entwicklung der Fachkräfteeinwanderung« abrufbar. Die Synopse des 
Auswärtigen Amts vom 29.6.2023 zu den Änderungen des Gesetzes 
ist u. a. abrufbar bei asyl.net, Meldung vom 5.7.2023 (asyl.net/view/
ggua-synopse-zum-fachkraefteeinwanderungsgesetz).

4 Vgl. Kalkmann, Asylmagazin 10–11/2023, »Neuerungen bei der 
Fachkräfteeinwanderung ab November 2023«, S. 336–339.
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Rechtslage konnte die Ausländerbehörde nach Ermessen 
im Einzelfall von der Erfüllung dieser allgemeinen Ertei-
lungsvoraussetzung absehen, wenn die Voraussetzungen 
eines Anspruchs vorlagen – seit November 2023 gilt dies 
nun auch in den Fällen der §§ 18a und 18b AufenthG 
(Aufenthaltserlaubnis für qualifizierte Beschäftigung für 
Fachkräfte mit Berufsausbildung und akademischer Aus-
bildung). Ab März 2024 wird der Anwendungsbereich der 
Ausnahmeregelung erweitert für den Fall, dass besondere 
Umstände des Einzelfalls das Nachholen des Visumsver-
fahrens unzumutbar machen. Liegen solche Umstände 
vor – z. B. bei Ausbruch eines Krieges im Herkunftsland, 
Fehlen regulärer Reiseverbindungen –, ist zwingend von 
der allgemeinen Erteilungsvoraussetzung der Einreise 
mit dem erforderlichen Visum abzusehen, so der neue 
§ 5 Abs. 2 S. 3 AufenthG n. F. Damit setzt die Gesetzge-
bung die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 
zur unionsrechtskonformen Auslegung des § 5 Abs. 2 
S. 2 AufenthG bei bestehender Unzumutbarkeit um.5 
Die besonderen Umstände, die zur Unzumutbarkeit des 
Nachholens des Visumsverfahrens führen, müssen nach 
der Einreise in Deutschland – die z. B. mit einem Schen-
gen-Visum für kurzfristige Aufenthalte nach § 6 Abs. 1 
Nr. 1 AufenthG erfolgt sein kann – entstanden sein.6

2. Maßnahmen zur Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen 
(§ 16d AufenthG n. F.)

Seit dem 1. August 2015 besteht mit der Einführung des 
§ 17a AufenthG a. F. für Fachkräfte aus Drittstaaten die 
Möglichkeit, nach Deutschland einzureisen, um hier 
ihren im Ausland abgeschlossenen Berufs- oder Hoch-
schulabschluss formal anerkennen zu lassen. Der Aufent-
halt wurde zum Zwecke der Durchführung einer für die 
Anerkennung erforderlichen Qualifizierungsmaßnahme 
mit anschließender Prüfung oder nur für die Ablegung 
der Prüfung innerhalb eines Zeitraums von maximal 
18 Monaten ermöglicht. Da die ursprüngliche Regelung 
aufgrund der hohen Komplexität und Dauer der Ver-
fahren in der Praxis nur schwerfällig umgesetzt werden 
konnte,7 wurde sie mit dem Fachkräfteeinwanderungsge-
setz 2020 in einer neuen Vorschrift § 16d AufenthG re-

5 BVerwG, Urteil vom 25.6.2019 – 1 C 40.18 – asyl.net: M27651.
6 Die speziellen Befreiungsregelungen der §§ 39 bis 41 Aufenthaltsver-

ordnung sind weiterhin vorrangig zu prüfen.
7 2019 wurden bundesweit insgesamt 1.243 Aufenthaltserlaubnisse zur 

Durchführung einer Qualifizierungsmaßnahme oder Ablegen einer 
Prüfung nach § 17a Abs. 1 und 5 AufenthG und lediglich 26 Aufent-
haltserlaubnisse für die Arbeitsplatzsuche nach Anerkennung der 
ausländischen Berufsqualifikationen erteilt, vgl. Graf, BAMF, »Be-
richtsreihen zu Migration und Integration – Reihe 1 Wanderungsmo-
nitoring: Bildungs- und Erwerbsmigration nach Deutschland Jahres-
bericht 2019«, S. 43.

formiert und deutlich erweitert.8 Ab März 2024 wird der 
§ 16d AufenthG erneut umfassend geändert mit dem Ziel, 
die Zuwanderung von bereits ausgebildeten Fachkräften 
flexibler zu gestalten.

a) Aufenthaltserlaubnis zur Durchführung einer Qualifi-
zierungsmaßnahme  
(§ 16d Abs. 1, 2 AufenthG n. F.)

Die Änderungen betreffen die Verlängerung der mög-
lichen Aufenthaltsdauer sowie die Erweiterung der ge-
statteten Nebenerwerbstätigkeit. Ab März 2024 wird die 
Aufenthaltserlaubnis nach § 16d AufenthG für 24 Mo-
nate erteilt und längstens um zwölf Monate bis zu einer 
Höchstaufenthaltszeit von drei Jahren verlängert (§ 16d 
Abs. 1 S. 2 AufenthG n. F.). Die Möglichkeit, eine von der 
Qualifizierungsmaßnahme unabhängige Beschäftigung 
auszuüben, wird von zehn auf 20 wöchentliche Arbeits-
stunden erweitert (§ 16d Abs. 1 S. 3 AufenthG n. F.). Zu-
sätzlich dazu kann zeitlich uneingeschränkt eine Beschäf-
tigung ausgeübt werden, deren Anforderungen in einem 
Zusammenhang mit den in der späteren Beschäftigung 
erforderlichen berufsfachlichen Kenntnissen stehen, 
ohne dass wie bisher – dies ist die Neuerung an dieser 
Stelle – ein konkretes Jobangebot in dem anzuerkennen-
den Beruf vorliegen muss (§ 16d Abs. 2 AufenthG n. F.). 
Damit reagiert die Gesetzgebung auf die Erfahrung aus 
der Praxis, dass Arbeitgebende durch die Bindung an ein 
Arbeitsplatzangebot oftmals davon abgesehen haben, der 
Fachkraft eine entsprechende Nebentätigkeit anzubieten.9

b) Anerkennungspartnerschaft  
(§ 16d Abs. 3 AufenthG n. F.)

Ein Herzstück der Reform ist die neu eingeführte Mög-
lichkeit der Einreise und des Aufenthalts zur Einleitung 
und Durchführung des Anerkennungsverfahrens mit be-
gleitender qualifizierter Beschäftigung im Betrieb. Bisher 
war – bis auf den ebenfalls mit dem Fachkräfteeinwan-
derungsgesetz 2020 eingeführten Sonderfall der Einreise 
zur Durchführung eines Anerkennungsverfahrens im 
Wege der Vermittlungsabsprachen der Bundesagentur für 
Arbeit nach § 16d Abs. 4 AufenthG – stets die Einleitung 

8 Die Aufenthaltsdauer für die Durchführung einer Qualifizierungs-
maßnahme von 18 Monaten konnte um sechs Monate verlängert 
werden (§ 16d Abs. 1 AufenthG a. F.); in einem neuen Absatz 3 wur-
de zudem die Möglichkeit geschaffen, für die Anerkennung von Ab-
schlüssen in Ausbildungsberufen im dualen System, für die es keine 
gesetzliche Vorschrift zur Berufsausübung gibt (sog. nicht-reglemen-
tierte Berufe), den Aufenthalt zum Zwecke der qualifizierten Beschäf-
tigung direkt im Betrieb mit paralleler Durchführung einer Qualifi-
zierungsmaßnahme bis zu einer Dauer von zwei Jahren zu gestatten 
(§ 16d Abs. 3 AufenthG a. F.).

9 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung vom 20.4.2023, Drucksa-
che 20/6500, S. 79.

Doritt Komitowski: Neuerungen bei der Fachkräfteeinwanderung ab März 2024



82 Asylmagazin 3 / 2024

Themenschwerpunkt: Neuerungen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung

§ 16d Abs. 3 AufenthG n. F. (Anerkennungspartnerschaft)         

(3) 1Einem Ausländer soll zur Durchführung eines 
Verfahrens zur Anerkennung seiner im Ausland er-
worbenen Berufsqualifikation mit begleitender Aus-
übung einer qualifizierten Beschäftigung eine Auf-
enthaltserlaubnis erteilt werden, wenn

1. der Ausländer
a)  über eine ausländische Berufsqualifikation 

verfügt, die von dem Staat, in dem sie erwor-
ben wurde, staatlich anerkannt ist und deren 
Erlangung eine Ausbildungsdauer von min-
destens zwei Jahren vorausgesetzt hat, oder

b) einen ausländischen Hochschulabschluss be-
sitzt, der von dem Staat, in dem er erworben 
wurde, staatlich anerkannt ist, und

2. ein konkretes Arbeitsplatzangebot vorliegt,
3. sich aus einer zwischen dem Ausländer und dem 

Arbeitgeber zu schließenden Vereinbarung er-
gibt, dass
a)  sich der Ausländer verpflichtet, spätestens 

nach der Einreise bei der im Inland nach den 
Regelungen des Bundes oder der Länder für 
die berufliche Anerkennung zuständigen Stel-
le unverzüglich das Verfahren zur Anerken-
nung seiner im Ausland erworbenen Berufs-
qualifikation einzuleiten, und

b) sich der Arbeitgeber gegenüber dem Auslän-
der verpflichtet, ihm die Wahrnehmung der 
von der zuständigen Stelle zur Anerkennung 
seiner Berufsqualifikation geforderten Qua-
lifizierungsmaßnahmen im Rahmen des Ar-
beitsverhältnisses zu ermöglichen,

4.  der Arbeitgeber für eine Ausbildung oder Nach-
qualifizierung geeignet ist,

5.  der Ausländer über die der angestrebten Tätig-
keit entsprechenden, mindestens jedoch über 
hinreichende deutsche Sprachkenntnisse verfügt 
und

6.  die Bundesagentur für Arbeit nach § 39 zuge-
stimmt hat oder durch die Beschäftigungsver-
ordnung oder zwischenstaatliche Vereinbarung 
bestimmt ist, dass die Beschäftigung ohne Zu-
stimmung der Bundesagentur für Arbeit zulässig 
ist.

2Von dem Erfordernis einer qualifizierten Beschäfti-
gung nach Satz 1 ist abzusehen, wenn zur Ausübung 
dieser Beschäftigung eine Berufsausübungserlaubnis 
erforderlich wäre und

1. der Arbeitgeber tarifgebunden ist oder es sich 
um einen kirchlichen Arbeitgeber handelt, der 
an Regelungen paritätisch besetzter Kommissi-
onen gebunden ist, die auf der Grundlage kirch-
lichen Rechts Arbeitsbedingungen festlegen,

2. der Arbeitgeber den Ausländer zu den bei ihm 
geltenden tariflichen oder den auf der Grund-
lage kirchlichen Rechts festgelegten Arbeitsbe-
dingungen beschäftigt und

3.  die Einstufung und das Entgelt einer Beschäf-
tigung entsprechen, deren Anforderungen auf 
eine berufliche Tätigkeit im angestrebten Ziel-
beruf hinführen.

3Von dem Erfordernis einer qualifizierten Beschäf-
tigung nach Satz 1 ist ebenfalls abzusehen, wenn 
zur Ausübung dieser Beschäftigung eine Berufsaus-
übungserlaubnis erforderlich wäre und

1. der Arbeitgeber eine nach § 72 des Elften Bu-
ches Sozialgesetzbuch zugelassene Pflegeein-
richtung ist und

2. die Einstufung und das Entgelt einer Beschäf-
tigung entsprechen, deren Anforderungen auf 
eine berufliche Tätigkeit im angestrebten Ziel-
beruf hinführen.

4Der Ausländer ist verpflichtet, sich das Vorliegen der 
Voraussetzungen nach Satz 1 Nummer 1 Buchstabe a 
oder b von einer fachkundigen inländischen Stelle be-
stätigen zu lassen. 5Die Aufenthaltserlaubnis wird bei 
erstmaliger Erteilung für die Dauer der Zustimmung 
der Bundesagentur für Arbeit, höchstens jedoch für 
ein Jahr erteilt und bis zu einer Höchstaufenthalts-
dauer von drei Jahren verlängert. 6Nach zeitlichem 
Ablauf des Höchstzeitraumes der Aufenthaltserlaub-
nis darf keine Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 16d 
und 19c Absatz 1 in Verbindung mit einer Regelung 
der Beschäftigungsverordnung für vorübergehende 
Beschäftigungen erteilt werden. 7§ 9 findet keine An-
wendung. 8Die Aufenthaltserlaubnis berechtigt nur 
zur Ausübung der Beschäftigung nach Satz 1, 2 oder 
Satz 3 Nummer 2 sowie zu einer Nebenbeschäftigung 
von bis zu 20 Stunden je Woche.
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des Anerkennungsverfahrens aus dem Ausland heraus 
zwingende Voraussetzung für den Zuwanderungsweg 
über § 16d AufenthG. Es handelt sich hier um ein Novum, 
indem die Einreise und Beschäftigung auf Fachkraftni-
veau unabhängig von einer formalen Anerkennung zu-
gelassen werden. Die Vorschrift ist Teil der sogenannten 
Erfahrungssäule der Fachkräfteeinwanderungsstrategie 
der Ampelregierung.10 Flankiert wird die neue Regelung 
durch § 2a BeschV n. F., der die Voraussetzungen für die 
Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit zur auszu-
übenden Beschäftigung regelt. Im Einzelnen müssen fol-
gende Voraussetzungen vorliegen: 

•	 Die einwandernde Person muss im Ausland eine 
mindestens zweijährige Berufsausbildung, die im 
Ausland staatlich anerkannt ist, absolviert haben 
oder sie muss einen staatlich anerkannten Hoch-
schulabschluss erworben haben (§ 16d Abs. 3 S. 1 
Nr. 1 AufenthG n. F.). Ob dies der Fall ist, wird in 
einem neu geregelten Verfahren durch die im Se-
kretariat der Kultusministerkonferenz angesiedel-
te Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen 
(ZAB) geprüft. Bisher war die ZAB im Rahmen der 
Bewertung von ausländischen Hochschulabschlüs-
sen im Anerkennungsverfahren beteiligt. Mit der 
Reform wird ihre Zuständigkeit ausgeweitet. Die 
Prüfung der Voraussetzung einer zweijährigen Be-
rufsausbildung oder eines Hochschulabschlusses 
soll die Anschlussfähigkeit der Regelung an eine 
zum späteren Zeitpunkt zu erteilende Aufenthalts-
erlaubnis nach erfolgreicher Anerkennung nach 
den §§ 18a, 18b AufenthG ermöglichen. Die genaue 
Ausgestaltung des Prüfungsverfahrens war zum 
Zeitpunkt des Verfassens dieses Beitrags noch nicht 
abschließend geklärt. Fest steht entsprechend der 
Gesetzesbegründung, dass es sich um eine Auskunft 
zur Berufsqualifikation innerhalb des ausländischen 
Bildungssystems, aus dem sie stammt, handelt und 
diese weder eine Anerkennung noch eine inhaltliche 
Bewertung oder Bestimmung des deutschen Refe-
renzberufs darstellt. Die Einholung der Auskunft ist 
auf Kosten der einreisewilligen Fachkraft im Rah-
men des Visumsverfahrens einzuholen11 und ist als 
digitales Verfahren geplant.12

10 Um die Fachkräfteeinwanderung effektiver den Bedürfnissen der 
Wirtschaft anzupassen, hat die Bundesregierung am 30.11.2022 fol-
gende Eckpunkte beschlossen. Demnach soll die Erwerbseinwande-
rung auf drei Säulen beruhen: der Fachkräftesäule, der Erfahrungs-
säule und der Potenzialsäule. Durch die Erfahrungssäule soll erstmals 
Fachkräften die Einwanderung ermöglicht werden, auch wenn der 
Berufsabschluss vorher nicht formal anerkannt ist. Vgl. Webseite 
der Bundesregierung – bundesregierung.de, Stichwort »Kabinett be-
schließt Eckpunkte«.

11 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung a. a. O. (Fn. 9).
12 Auskunft der ZAB auf ihrer Webseite www.kmk/org/zab unter Start-

seite/ZAB/Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen/Zeugnisbe-
wertung.

•	 Arbeitsvertrag oder konkretes Arbeitsangebot in 
Deutschland (§ 16d Abs. 3 S. 1 Nr. 2 AufenthG n. F.).

•	 Verpflichtung der Arbeitgebenden, eine im Rahmen 
eines spätestens nach Einreise einzuleitenden Aner-
kennungsverfahrens festgestellte erforderliche Qua-
lifizierung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses zu 
ermöglichen (§ 16d Abs. 3 S. 1 Nr. 3 AufenthG n. F.). 
Die zwischen den Arbeitgebenden und der Fach-
kraft abzuschließende Vereinbarung gibt der neuen 
Vorschrift die Bezeichnung »Anerkennungspartner-
schaft«. Die Vereinbarung unterliegt der Privatau-
tonomie, d. h. die Fachkraft und der Arbeitgebende 
sind bezüglich Form und Inhalt der Vereinbarung 
grundsätzlich frei. Die Vereinbarung muss schrift-
lich festgehalten werden, z. B. als Bestandteil oder 
Ergänzung zu dem Arbeitsvertrag.13 Die Arbeitge-
benden können ihrer Verpflichtung nachkommen, 
indem sie z. B. die Fachkraft entsprechend von der 
Arbeit freistellen oder ein betriebliches Praktikum 
ermöglichen.14 

•	 Die Arbeitgebenden müssen für die Ausbildung 
oder Nachqualifizierung geeignet sein (§ 16d Abs. 3 
S. 1. Nr. 4 AufenthG n. F.). Im Gesetzesentwurf wird 
diese Voraussetzung dahingehend präzisiert, dass 
ausreichende und aktuelle Nachweise über Erfah-
rungen der Arbeitgebenden mit der erforderlichen 
beruflichen Ausbildung oder beruflichen Nach-
qualifizierung vorzulegen sind. Als entsprechender 
Nachweis soll z. B. gelten, wenn der Betrieb in den 
letzten drei Jahren in der Lehrlingsrolle der zustän-
digen Kammer erfasst war.15 Insbesondere wird aus 
der Praxis gefordert, im Hinblick auf den seit Jahren 
herrschenden Ausbildungsmangel auch Betriebe, 
die mangels Auszubildenden in den letzten drei Jah-
ren keine Eintragung bei der zuständigen Kammer 
nachweisen können, jedoch auf anderen Wegen ihre 
Erfahrung und Eignung im Sinne der Norm nach-
weisen können, im Rahmen der neuen Regelung zu-
zulassen.16

•	 Start auf Fachkraft-Niveau – auch hinsichtlich der 
Entlohnung – in dem Betrieb durch die Ausübung 

13 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung a. a. O., (Fn. 9) S. 80.
14 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung a. a. O., (Fn. 9) S. 80 f.
15 Vgl. Gesetzesentwurf der Bundesregierung a. a. O. (Fn. 9).
16 In den neuen Anwendungshinweisen des BMI zum Fachkräfteein-

wanderungsgesetz (Aktualisierung auf den Stand 1.3.2024) wird in 
Punkt 16d.3.4 ergänzend darauf hingewiesen, dass Arbeitgeber, die 
in der Vergangenheit nur Hilfskräfte beschäftigt haben und keinerlei 
Berührungspunkte mit Qualifizierungsmaßnahmen hatten, als unge-
eignet anzusehen sind. Sind Ein-Mann-Betriebe in manchen Bran-
chen üblich, so können diese auch geeignete Arbeitgeber im Sinne 
der neuen Regelung sein. Die Anwendungshinweise werden auf der 
Webseite des BMI veröffentlicht (abrufbar unter https://t.ly/454po).

Doritt Komitowski: Neuerungen bei der Fachkräfteeinwanderung ab März 2024

http://www.bundesregierung.de/
http://www.kmk/org/zab


84 Asylmagazin 3 / 2024

einer qualifizierten Beschäftigung.17 Dabei muss ge-
mäß § 2a BeschV n. F. ein Zusammenhang zwischen 
der anzuerkennenden ausländischen Berufsqua-
lifikation und der qualifizierten Beschäftigung im 
Inland sowie der ausgeübten qualifizierten Beschäf-
tigung und dem anvisierten, anzuerkennenden Be-
ruf bestehen. Da zum Zeitpunkt der Erteilung der 
Aufenthaltserlaubnis der Referenzberuf, d. h. die als 
Ergebnis des Anerkennungsverfahrens festgestellte, 
der Ausbildung äquivalente deutsche Berufsquali-
fikation, in der Regel noch nicht feststeht, ist nicht 
nur eine Beschäftigung im anzuerkennenden Beruf, 
sondern auch in verwandten Berufen innerhalb ei-
ner bestimmten Berufsgruppe18 möglich. Das Erfor-
dernis eines engen Zusammenhangs zwischen Qua-
lifikation und Beschäftigung ist zudem weggefallen.

•	 Erfordert die Ausübung der Beschäftigung eine Be-
rufsausübungserlaubnis, d. h. die berufsrechtliche 
Befugnis zur Berufsausübung,19 ist die Beschäfti-
gung unterhalb des Anforderungsniveaus der Fach-
kraft als Ausnahme möglich, wenn Arbeitgebende 
im Sinne des § 3 Abs. 1 TVG tarifgebunden sind und 
entsprechend beschäftigt (§ 16d Abs. 3 S. 2 AufenthG 
n. F.). Gleiches gilt auch für kirchliche Träger mit 
ihren Wohlfahrtsverbänden (z. B. Caritas und Dia-
konie) oder ambulante und stationäre Pflegeeinrich-
tungen im Sinne des § 72 SGB XI.

•	 Die ausländische Fachkraft muss der Tätigkeit ent-
sprechende, mindestens hinreichende Deutsch-
kenntnisse nachweisen. Nach § 2 Abs. 10 AufenthG 
entsprechen hinreichende deutsche Sprachkenntnis-
se dem Niveau A2 des Gemeinsamen Europäischen 
Referenzrahmens für Sprachen.

17 Gemäß § 12 Abs. 12b AufenthG handelt es sich um eine qualifizierte 
Beschäftigung, wenn zu ihrer Ausübung Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten erforderlich sind, die in einem Studium oder einer quali-
fizierten Berufsausbildung erworben wurden. Gemäß § 12 Abs. 12a ist 
die Berufsausbildung eine qualifizierte, wenn es sich um einen staat-
lich anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungsberuf han-
delt, für den nach bundes- oder landesrechtlichen Vorschriften eine 
Ausbildungsdauer von mindestens zwei Jahren festgelegt ist. 

18 Als Orientierung dient die Klassifikation der Berufe 2010 – KldB 
2010 in der Fassung von 2020 – der Bundesagentur für Arbeit. In der 
Klassifikation werden ähnliche berufliche Tätigkeiten auf fünf Ebenen 
gruppiert: Berufsbereiche (sogenannter 1-Steller), Berufshauptgrup-
pen (sogenannter 2-Steller), Berufsgruppen (sogenannter 3-Steller), 
Berufsuntergruppen (sogenannter 4-Steller) und Berufsgattung (so-
genannter 5-Steller).

19 Z. B. eine Approbation oder z. B. Erlaubnis zum Führen der Berufs-
bezeichnung »Staatlich anerkannte*r Erzieher*in für den Teilbereich 
Hort«. Vgl. »Leitfaden für die Beratung zu § 16d Aufenthaltsgesetz« 
des Förderprogramms »Integration durch Qualifizierung IQ«, Glos-
sar S. 34 abrufbar u. a. über die Webseite des Bundesministeriums für 
Arbeit und Soziales www.bmas.de unter der Rubrik Arbeit/Migration 
und Arbeit/Leitfaden zum Aufenthaltsgesetz.

c) Qualifikationsanalyse (§ 16d Abs. 6 AufenthG n. F.)

§ 16d Abs. 6 AufenthG n. F.    

(6) 1Einem Ausländer soll zum Zweck der Fest-
stellung seiner maßgeblichen beruflichen Fer-
tigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten, die zur 
Feststellung der Gleichwertigkeit seiner im Aus-
land erworbenen Berufsqualifikation erforderlich 
sind (Qualifikationsanalyse) und die ihn zu einer 
qualifizierten Beschäftigung befähigen, eine Auf-
enthaltserlaubnis von bis zu sechs Monaten erteilt 
werden. 2Die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis 
setzt voraus, dass

1. die zuständige Stelle entschieden hat, dass die 
gesetzlichen Voraussetzungen für ein sonsti-
ges Verfahren zur Feststellung der Gleichwer-
tigkeit der ausländischen Berufsqualifikation 
vorliegen und die Durchführung einer Quali-
fikationsanalyse zugesagt wurde,

2. der Ausländer über deutsche Sprachkennt-
nisse, die der abzulegenden Qualifikations-
analyse entsprechen, in der Regel jedoch 
mindestens über hinreichende deutsche 
Sprachkenntnisse, verfügt.

3Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 gelten entsprechend. 
4Stellt die zuständige Stelle nach Durchführung 
des Verfahrens fest, dass Anpassungs- oder Aus-
gleichsmaßnahmen erforderlich sind, kann der 
Aufenthalt nach Absatz 1 oder Absatz 3 fortge-
setzt werden, sofern die dort jeweils festgelegten 
Voraussetzungen erfüllt sind. 5Eine Anrechnung 
der Dauer des Aufenthalts nach Satz 1 auf die in 
Absatz 1 oder Absatz 3 genannte Höchstaufent-
haltsdauer erfolgt nicht.

Mit der Neuregelung des Abs. 6 wird eine Lücke im Zu-
wanderungssystem im Kontext der Anerkennung von 
im Ausland erworbenen Qualifikationen geschlossen: 
Ermöglicht werden nun die Einreise und ein bis zu sechs 
Monate dauernder Aufenthalt zum Zweck der Feststel-
lung von beruflichen Fertigkeiten, Kenntnissen und Fä-
higkeiten, die zur Feststellung der Gleichwertigkeit der im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation führen. Wurde 
aus dem Ausland heraus ein Anerkennungsverfahren 
eingeleitet und hat die zuständige Stelle im Inland (z. B. 
die für den Beruf zuständige Kammer) festgestellt, dass 
wegen unzureichender Unterlagen oder Nachweise die 
Feststellung oder Bewertung der Gleichwertigkeit nicht 
oder nur teilweise möglich ist, gab es bisher für die an-
gehende Fachkraft keine rechtliche Möglichkeit, nach 
Deutschland einzureisen und an einem hierfür vorge-
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sehenen Verfahren, z. B. einer sogenannten Qualifikati-
onsanalyse, teilzunehmen. Ab März 2024 soll nun diese 
Lücke im AufenthG geschlossen werden. Mit der Bezeich-
nung »Qualifikationsanalyse« ist in § 16d Abs. 6 AufenthG 
n. F. ein Verfahren zur Feststellung der Gleichwertigkeit 
bei fehlenden Nachweisen nach § 14 Abs. 1 Berufsqualifi-
kationsfeststellungsgesetz (BQFG) sowie der BQFGs der 
Länder gemeint. Dabei handelt es sich um ein »sonstiges 
Verfahren«, welches in Form von Arbeitsproben, Fach-
gesprächen, praktischen und theoretischen Prüfungen 
sowie Gutachten von Sachverständigen bestehen kann. 
Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Durchfüh-
rung eines solchen Verfahrens trifft die zuständige Stel-
le im Rahmen eines Anerkennungsverfahrens, z. B. die 
IHK oder HWK. Die ausländische Fachkraft muss über 
für die Qualifikationsanalyse entsprechende, mindestens 
hinreichende (A2) Deutschkenntnisse verfügen. Die Be-
schäftigung ist in dem Zeitraum, in dem die Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16d Abs. 6 AufenthG gilt, möglich: Un-
abhängig von der Qualifikationsanalyse bis zu 20 Stunden 
wöchentlich (§ 16d Abs. 6 S. 3 i. V. m. Abs. 1 S. 4 AufenthG 
n. F.) oder zeitlich uneingeschränkt, wenn die Beschäfti-
gung in einem Zusammenhang mit den in der späteren 
Beschäftigung verlangten berufsfachlichen Kenntnissen 
steht und die Bundesagentur für Arbeit nach Prüfung der 
Beschäftigungsbedingungen (§ 39 AufenthG) zugestimmt 
hat (§ 16d Abs. 6 S.3 i. V. m. Abs. 2 AufenthG n. F.). In die-
sem Fall ist auch hier ein konkretes Jobangebot für eine 
anschließende Beschäftigung nicht mehr erforderlich. 

Auch ist eine Beschäftigung unabhängig von der Qua-
lifikation in einem Umfang von bis zu 20 wöchentlichen 
Arbeitsstunden gestattet. Nach Ablauf der Erteilungsdau-
er ist ein direkter Wechsel in eine Aufenthaltserlaubnis 
nach § 16d Abs. 1 oder 3 AufenthG n. F. möglich (§ 16d 
Abs. 6 S. 2 AufenthG n. F.).

d) Erweiterter Wechsel in andere Aufenthaltstitel nach 
Beendigung des Anerkennungsverfahrens  
(vormals § 16d Abs. 6 AufenthG a. F.)

Gemäß § 16d Abs. 6 AufenthG a. F. war nach Ablauf des 
Höchstzeitraums eines Aufenthaltes nach § 16d AufenthG 
ein Wechsel nur in bestimmte andere Aufenthaltstitel 
rechtlich möglich: Aufenthaltserlaubnis zum Zweck einer 
Berufsausbildung oder Weiterbildung (§ 16a AufenthG), 
eines Studiums (§ 16b AufenthG), der Aufnahme einer 
Beschäftigung als Fachkraft mit anerkannter Berufsaus-
bildung oder akademischer Ausbildung (§§ 18a und 18b 
AufenthG) oder zu sonstigen Beschäftigungszwecken 
(§ 19c AufenthG) sowie in Fällen eines gesetzlichen An-
spruchs. Durch die ersatzlose Streichung dieser Ein-
schränkung wird ab März 2024 Fachkräften eine breitere 
Aufenthaltsperspektive in Deutschland eröffnet.

3. Erweiterte (Neben-)Beschäftigungsmöglichkeiten 
bei Ausbildung, Studium oder Sprachkursen 
(§§ 16a, 16b, 16f AufenthG n. F.)

Um die Sicherung des Lebensunterhalts für Aufenthalte 
im Rahmen der Bildungsmigration zu erleichtern, wur-
den die Möglichkeiten der Ausübung einer Beschäftigung 
neben dem Hauptzweck des Aufenthaltes – Ausbildung, 
Studium oder Besuch eines Sprachkurses – in allen Re-
gelungen zugelassen bzw. erweitert. So ist ab März 2024 
eine vom Aufenthaltszweck unabhängige Beschäftigung 
im Umfang von 20 Stunden pro Woche möglich im Rah-
men der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck der Ausbildung 
(§ 16a Abs. 3 AufenthG n. F., vorher: 10 Stunden pro Wo-
che) sowie der Aufenthaltserlaubnis zum Zweck eines 
Sprachkurses (§ 16f Abs. 3 S. 4 AufenthG n. F., vorher kei-
ne Beschäftigung erlaubt). Die Zuverdienstmöglichkeit 
im Rahmen eines Aufenthalts zum Zwecke eines Studi-
ums wird von 120 auf 140 Tage pro Jahr angehoben und 
die Berechnung durch die Einführung eines Arbeitstage-
kontos flexibilisiert (§ 16b Abs. 3 AufenthG n. F.). 

4. Ausweitung der Zuwanderung mit berufsprakti-
scher Erfahrung 
(§ 19c Abs. 2 AufenthG i. V. m. § 6 BeschV n. F.)

Ein zentrales Element der Erfahrungssäule (Fn. 11) und 
Novum der Reform ist die Eröffnung eines neuen Zu-
wanderungswegs bei vorliegendem Arbeitsplatzangebot 
jenseits der formalen Anerkennung der Gleichwertigkeit 
eines ausländischen Berufsabschlusses in Deutschland.20 
Diese Möglichkeit wurde mit dem Fachkräfteeinwande-
rungsgesetz 2020 für den Bereich der Informations- und 
Kommunikationstechnologie (IKT) im § 6 BeschV a. F. 
getestet. Ab März 2024 wird die Norm für alle Berufe aus-
nahmslos geöffnet. Statt einer in Deutschland anerkann-
ten Berufsausbildung oder eines Hochschulabschlusses 
müssen für die Einreise und Ausübung einer qualifizier-
ten Beschäftigung folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

•	 Mindestens zweijährige Berufserfahrung in den 
letzten fünf Jahren, die zur anvisierten Beschäfti-
gung befähigt (§ 6 Abs. 1 Nr. 1 BeschV n. F.).

•	 Gehaltsschwelle bei 45 % der jährlichen Beitrags-
bemessungsgrenze in der allgemeinen Rentenver-
sicherung (§ 6 Abs. 1 Nr. 2 BeschV n. F.).21 Eine Ab-

20 Daher wird die neue Regelung auch als »Systemsprenger« bezeichnet, 
da sie das alte Zuwanderungssystem im Rahmen der formalen Gleich-
wertigkeit öffnet: SVR-Kurzinformation a. a. O. (Fn. 2), S. 3 f.

21 Für 2024 beziffert sich der Wert auf 3.398 Euro monatlich bzw. 40.770 
Euro jährlich. Die jeweils aktuellen jährlichen Werte werden u. a. auf 
der Webseite der Deutschen Rentenversicherung deutsche-rentenver-
sicherung.de/ unter dem Stichwort »Neue Werte in der Rentenversi-
cherung« veröffentlicht.
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5. Öffnung der Zuwanderung und Beschäftigung von 
Pflegehilfskräften 
(§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 22a BeschV n. F., § 20 
Abs. 3 Nr. 5 AufenthG n. F.)

Das Erfordernis der Aufnahme einer qualifizierten Be-
schäftigung und somit das Vorliegen einer mindestens 
zweijährigen Berufsausbildung24 zieht sich fast ausnahms-
los durch das ganze Aufenthaltsrecht. Dahinter steht die 

24 Siehe Fn. 17.

§ 6 Abs. 1 S. 1 BeschV n. F. 

(1) 1Die Zustimmung zur Ausübung einer in-
ländischen qualifizierten Beschäftigung kann 
Ausländerinnen und Ausländern erteilt werden, 
wenn die Ausländerin oder der Ausländer über 
Folgendes verfügt:

1.  eine in den letzten fünf Jahren erworbene, 
mindestens zweijährige Berufserfahrung, 
die die Ausländerin oder den Ausländer zu 
der Beschäftigung befähigt,

2.  einen Arbeitsplatz, bei dem die Höhe des 
Gehalts mindestens 45 Prozent der jährli-
chen Beitragsbemessungsgrenze in der all-
gemeinen Rentenversicherung beträgt, oder 
ein Angebot für einen solchen Arbeitsplatz 
und

3.  eine der folgenden Qualifikationen:
a)  eine ausländische Berufsqualifikation, die 

von dem Staat, in dem sie erworben wur-
de, staatlich anerkannt ist und deren Er-
langung eine Ausbildungsdauer von min-
destens zwei Jahren vorausgesetzt hat,

b) einen ausländischen Hochschulabschluss, 
der von dem Staat, in dem er erworben 
wurde, staatlich anerkannt ist, oder

c)  einen im Ausland erworbenen Berufs-
abschluss, der durch eine Ausbildung 
erworben wurde, die nach Inhalt, Dauer 
und der Art ihrer Durchführung die An-
forderungen des Berufsbildungsgesetzes 
an eine Berufsausbildung einhält und 
geeignet ist, die notwendige berufliche 
Handlungsfähigkeit für einen Ausbil-
dungsberuf nach dem Berufsbildungs-
gesetz oder der Handwerksordnung zu 
vermitteln, und der von einer deutschen 
Auslandshandelskammer erteilt worden 
ist.

weichung nach unten von der Gehaltsschwelle ist 
möglich, wenn Arbeitgebende im Sinne des § 3 TVG 
formal tarifgebunden sind (§ 6 Abs. 1 S. 2 BeschV 
n. F.). Für zugewanderte Arbeitskräfte, die bei Auf-
nahme der Arbeit über 44 Jahre alt sind, gilt in der 
Regel ein Mindesteinkommen von 55 % der oben ge-
nannten Beitragsbemessungsgrenze,22 wovon jedoch 
in bestimmten Fällen abgewichen werden kann (§ 1 
Abs. 2 S. 1 BeschV n. F.).23

•	 Wie bei § 16d Abs. 3 AufenthG n. F. muss eine min-
destens zweijährige im Ausland staatlich anerkann-
te Ausbildung oder ein im Ausland staatlich aner-
kannter Hochschulabschluss nachgewiesen werden 
(§ 6 Abs. 1 Nr. 3a, b BeschV n. F.). Es ist beabsichtigt, 
dass auch hier die ZAB für die Erteilung der Aus-
kunft zuständig sein soll, s. o. Abschnitt II.2b). Erst-
mals wird darüber hinaus auch ein Berufsabschluss 
einer Deutschen Auslandshandelskammer (AHK) 
als erforderliche Qualifikation für die Einreise ak-
zeptiert, da dieser einer (dualen) Berufsausbildung 
in Deutschland gleichzusetzen ist (§ 6 Abs. 1 Nr. 3c 
BeschV n. F.). Der Abschluss muss in diesen Fällen 
nicht von der ZAB bestätigt werden (§ 6 Abs. 1 S. 5 
BeschV n. F.). 

Eine weitere Ausnahme sieht die Reform für die Beschäf-
tigung im Bereich der IKT vor: Hier muss nach wie vor 
keine im Ausland erworbene Qualifikation nachgewiesen 
werden, es reicht der Nachweis der Berufserfahrung (§ 6 
Abs. 1 S. 2 BeschV n. F.).

Auf den Nachweis von Deutschkenntnissen wird bei 
diesem Zuwanderungsweg verzichtet, Arbeitgebende 
können selbst entscheiden, ob und welche Sprachkennt-
nisse für die Ausübung der Beschäftigung ausreichen. Al-
lerdings wird die Regelung des § 9 BeschV, der nach zwei 
Jahren den Zugang zum Arbeitsmarkt unabhängig von 
einer Zustimmung der Bundesagentur für Arbeit auch bei 
anderen Arbeitgebenden dauerhaft eröffnet, ausdrücklich 
ausgeschlossen. Auf diese Weise geht die Gesetzgebung 
den neu geöffneten Weg nicht zu Ende, sondern erschwert 
für diese Zuwanderungsgruppe eine schnelle und nach-
haltige Integration in den Arbeitsmarkt.

22 Für 2024 beziffert sich der Wert auf 4.152,50 Euro monatlich bzw. 
49.830 Euro jährlich, siehe Fn. 18.

23 Auch diese Abkehr von der starren 55 %-Regelung ist neu ab März 
2024: Mit Ausnahme der Fälle, bei denen die Einreise über die sog. 
Westbalkanregelung des § 26 Abs. 2 BeschV erfolgt, kann von der 
55 %-Regelung nach unten abgewichen werden, wenn ein öffentli-
ches, insbesondere ein regionales, wirtschaftliches oder arbeitsmarkt-
politisches Interesse an der Beschäftigung der zugewanderten Person 
besteht. Insbesondere kann von der Gehaltsschwelle abgesehen wer-
den, wenn diese nur geringfügig unterschritten oder die Altersgrenze 
nur geringfügig überschritten wird, so die Neufassung des § 1 Abs. 2 
BeschV.
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bisher verfolgte migrationspolitische Zielsetzung, die 
Zuwanderung in den deutschen Arbeitsmarkt grundsätz-
lich nur für die Beschäftigung auf Fachkräfteniveau zu 
öffnen. Dass die neue Reform auf Bedarfe der Wirtschaft 
reagiert und nun den Arbeitsmarkt auch für Arbeits-
kräfte ohne eine qualifizierte Berufsausbildung im Sinne 
der § 2 Abs.12a AufenthG aus dem Ausland erleichtert, 
deren Qualifikationen (noch) nicht anerkannt wurden, 
haben wir in den oben diskutierten Änderungen bereits 
gesehen. Im Gesundheits- und Pflegebereich findet ab 
März 2024 ein weiterer Paradigmenwechsel statt, indem 
die Beschäftigung von Pflegehilfskräften, die keine qua-
lifizierte Beschäftigung aufnehmen, erstmals zugelassen 
wird (§ 19c Abs. 1 i. V. m. § 22a BeschV n. F.). Bisher war 
das rechtlich nur eingeschränkt möglich, da in den meis-
ten Bundesländern die Ausbildung zur Pflegehilfskraft 
(neu: Pflegeassistenz) in der Regel weniger als zwei Jahre 
dauert. Voraussetzung ist eine in Deutschland abgeschlos-
sene, bundes- oder landesrechtlich geregelte Ausbildung 
in einer Pflegehilfstätigkeit unterhalb der dreijährigen ge-
regelten Fachkräfteausbildung (§ 22a Abs. 1 Nr. 1 BeschV 
n. F.) oder eine anerkannte ausländische Berufsqualifika-
tion auf vergleichbarem Niveau (§ 22a Abs. 1 Nr. 2 BeschV 
n. F.). Auch hier soll die Gehaltsregelung von in der Regel 
mindestens 55 % der jährlichen Beitragsbemessungsgren-
ze in der allgemeinen Rentenversicherung bei der Erstauf-
nahme einer Beschäftigung im Alter von über 44 Jahren 
gelten.25 Leider ist durch den Ausschluss des § 9 BeschV 
(s. o., Abschnitt II.4) die schnelle und nachhaltige Integra-
tion in den Arbeitsmarkt für die zugewanderten Beschäf-
tigten in diesem Bereich ausgeschlossen.

25 Siehe Fn. 23.
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Ergänzt wird die Öffnung des Arbeitsmarkts für zu-
gewanderte Arbeitskräfte im Gesundheits- und Pflege-
bereich durch die neue Regelung des § 20 Abs. 3 Nr. 5 
AufenthG n. F.: Nach erfolgreichem Abschluss einer As-
sistenz- oder Helfer*innenausbildung in einem staatlich 
anerkannten oder vergleichbar geregelten Ausbildungs-
beruf ist die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis zur Ar-
beitsplatzsuche in einem Beruf im Gesundheits- und Pfle-
gewesen ab März 2024 möglich. Diese wird bis zu zwölf 
Monate erteilt mit der Möglichkeit der Verlängerung um 
bis zu sechs weiteren Monaten, wenn der Lebensunterhalt 
weiter gesichert ist. Neu ist hier auch die Gestattung der 
Erwerbstätigkeit während der Arbeitsplatzsuche.

6. Neue Möglichkeit der temporären Beschäftigung 
(§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 15d BeschV n. F.)

Eine weitere, gemessen an dem bisherigen System zur 
Regelung der Erwerbsmigration fast schon radikale 
Öffnung des Arbeitsmarkts für Arbeitskräfte aus dem 
Ausland findet ab März 2024 durch die Einführung der 
neuen Vorschrift zur kurzzeitigen kontingentierten Be-
schäftigung statt (§ 19c Abs. 1 AufenthG i. V. m. § 15d 
BeschV n. F.). Die Regelung wird treffenderweise auch 
»Flughafenparagraph«26 genannt, da sie zur Deckung des 
drastischen Personalmangels an deutschen Flughäfen im 
Sommer 2022 erstmals angewendet wurde, damals man-
gels rechtlicher Grundlage über § 19c Abs. 3 AufenthG. 
Sie ermöglicht die Einreise und kurzzeitige Beschäfti-
gung von Drittstaatsangehörigen im Rahmen eines von 
der Bundesagentur für Arbeit festgelegten Kontingents 
für bestimmte Berufsgruppen oder Wirtschaftszweige. 
Die arbeitsmarktpolitische Steuerung von Kontingenten 
und Sektoren obliegt allein der Bundesagentur für Arbeit 
(§ 15d Abs. 1 S. 2, 3 und 4 BeschV n. F.). Mögliche Dauer 
und Umfang der Beschäftigung sind bis zu acht Monate 
im Zeitraum von zwölf Monaten und mindestens 30 Stun-
den pro Woche (§ 15d Abs. 3 BeschV n. F.). Weitere Vor-
aussetzungen sind: 

•	 Für Personen, die von dem Erfordernis eines Visums 
befreit sind (sogenannte Positivstaater27)
–   bei Aufenthalten von bis zu 90 Tagen je Zeitraum 

von 180 Tagen: Die Arbeitserlaubnis muss durch 
die Bundesagentur für Arbeit erteilt werden.

–   Bei Aufenthalten von mehr als 90 Tagen je Zeit-
raum von 180 Tagen: Die Bundesagentur für Ar-
beit muss nach Prüfung der Beschäftigungsbe-
dingungen der Erteilung eines Aufenthaltstitels 
zustimmen.

26 SVR a. a. O. (Fn. 2), S. 6.
27 Vgl. Anhang II Visumverordnung (EU) 2018/1806 vom 14.11.2018.

§ 22a BeschV n. F. 

1Die Zustimmung kann Ausländerinnen und 
Ausländern für eine inländische Beschäftigung 
als Pflegehilfskraft erteilt werden, wenn sie die 
durch Bundes- oder Landesrecht bestimmten 
Voraussetzungen zur Ausübung einer Pflege-
hilfstätigkeit erfüllen, und

1.  sie über eine nach bundes- oder landes-
rechtlichen Vorschriften geregelte, staatlich 
anerkannte Ausbildung in einer Pflegehilfs-
tätigkeit verfügen oder

2.  die nach den Regelungen der Länder zu-
ständige Stelle die Gleichwertigkeit ihrer im 
Ausland erworbenen Berufsqualifikation zu 
einer Ausbildung nach Nummer 1 festge-
stellt hat.

2§ 9 findet keine Anwendung.
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•	 Für Personen mit Visumspflicht:28 Die Bundesagen-
tur für Arbeit muss nach Prüfung der Beschäfti-
gungsbedingungen einem Aufenthaltstitel ab dem 
ersten Tag zustimmen.

In allen Fällen müssen die Arbeitgebenden zudem im 
Sinne des § 3 oder § 5 TVG formal tarifgebunden sein 
und entsprechend nach den Regelungen des Tarifvertrags 
beschäftigen (§ 15d Abs. 2 Nr. 1, 2 BeschV n. F.) sowie die 
Reisekosten übernehmen (§ 15d Abs. 2 Nr. 3 BeschV n. F.). 
Um eine Prekarisierung der über der neuen Regelung be-
schäftigten Arbeitskräfte aus dem Ausland möglichst aus-
zuschließen, wurde zudem über § 8 Abs. 2a SGB IV n. F. 
die Möglichkeit, eine sozialversicherungsfreie Beschäfti-
gung zu vereinbaren, rechtlich verhindert. Ein weiterer 
Arbeitnehmendenschutz wurde in der Regelung einge-
baut, indem Arbeitskräfte höchstens zehn von zwölf Mo-
naten in einem Betrieb eingesetzt werden können (§ 15d 
Abs. 2 Nr. 4 BeschV n. F.), um so den Dauereinsatz durch 
das Rotieren von Kontingenten in Betrieben zu vermei-
den.

7. Der kleine Spurwechsel 
(§ 10 AufenthG n. F.)

a) Rücknahme des Asylantrags  
(§ 10 Abs. 3 AufenthG n. F.)

Entgegen der ursprünglichen Fassung des im Au-
gust 2023 im Bundesgesetzblatt veröffentlichten Gesetzes 
zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung29 
trat die Änderung des § 10 Abs. 3 AufenthG n. F. statt zum 
1. März 2024 bereits zum 23. Dezember 2023 in Kraft.30 
Durch die Änderung ist nun ein Spurwechsel aus einem 
zurückgenommenen Asylantrag möglich, wenn die Ein-
reise nach Deutschland vor dem 29. März 2023 erfolgt 
ist und die Voraussetzungen für die Erteilung einer Auf-
enthaltserlaubnis als Fachkraft nach den §§ 18a, 18b oder 
19c Abs. 2 AufenthG erfüllt sind. Dadurch soll Asylsu-
chenden, die über die erforderliche Qualifikation für die 
Erteilung eines Aufenthaltstitels als Fachkraft sowie einen 
Arbeitsplatz oder ein Arbeitsplatzangebot verfügen, die 
Möglichkeit gegeben werden, ohne vorherige Ausreise ei-
nen Aufenthaltstitel als Fachkraft zu erlangen. Von dem 

28 Vgl. Anhang I Visumverordnung (EU) 2018/1806 vom 14. 11.2018.
29 Siehe Fn. 3.
30 Die Änderung verbarg sich im Gesetz zur Änderung des Gesetzes 

über die Angelegenheiten der Vertriebenen und Flüchtlinge (Bun-
desvertriebenengesetz – BVFG) vom 20.12.2023, BGBl. I Nr. 390 vom 
22.12.2023. Siehe auch Kalkmann, Gesetzliche Neuregelungen vom 
Dezember 2023, Asylmagazin 1–2/2024, S. 3–4 und GGUA Flücht-
lingshilfe, »Spurwechsel im Fachkräfteeinwanderungsgesetz 2.0«, 
Januar 2024, abrufbar bei einwanderer.net unter »Übersichten und 
Arbeitshilfen«.

Spurwechsel sind auch die Ehegatten und minderjährige 
Kinder erfasst (§ 10 Abs. 3 S. 5 2.HS AufenthG n. F.). 

Die Rücknahme wird durch förmlichen Bescheid des 
BAMF gemäß § 32 AsylG nachgewiesen. Eine wirksame 
Rücknahme soll auch noch im Klageverfahren gegen ei-
nen abgelehnten Asylantrag möglich sein.31 

Für diesen Spurwechsel wurde auch zum 23.12.2023 
in § 5 Abs. 2 S. 3 AufenthG n. F. das zwingende Absehen 
von dem Erfordernis der Einreise mit einem erforderli-
chen Visum (§ 5 Abs. 2 AufenthG) bei der Erteilung einer 
Aufenthaltserlaubnis nach den §§ 18a, 18b und 19c Abs. 2 
AufenthG eingebaut.

b) Während eines Asylverfahrens  
(§ 10 Abs. 1 S. 2 AufenthG n. F.)

In den Fällen, in denen die Voraussetzungen eines gesetz-
lichen Anspruchs nach §§ 18a oder 18b AufenthG erfüllt 
sind, darf vor dem bestandskräftigen Abschluss des Asyl-
verfahrens ein Aufenthaltstitel nur mit Zustimmung der 
obersten Landesbehörde, wenn wichtige Interessen der 
Bundesrepublik Deutschland es erfordern, erteilt werden 
(§ 10 Abs. 1 S. 2 AufenthG n. F.).

8. Weitere Regelungen

Ab März 2024 treten noch folgende weitere Änderungen 
in Kraft:

•	 Erleichterter Familiennachzug zu Fachkräften:32 
Hier wird auf die Prüfung des Wohnraumerforder-
nisses verzichtet (§ 29 Abs. 5 AufenthG n. F.). Darü-
ber hinaus können Fachkräfte auch ihre Eltern und – 
wenn die Ehegattin oder der Ehegatte sich dauerhaft 
in Deutschland aufhalten – Schwiegereltern zu sich 
holen, wenn sie ihre Aufenthaltserlaubnis erstmals 
am oder nach dem 1. März 2024 erhalten (§ 36 
Abs. 3 AufenthG n. F.).

•	 Beschleunigung der Aufenthaltsverfestigung für 
Fachkräfte: Der notwendige Voraufenthalt für die 
Erteilung einer Niederlassungserlaubnis wird von 
vier auf drei Jahre für qualifizierte Fachkräfte (§ 18c 

31 Vgl. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Inneres 
und Heimat vom 21.6.2023 in Bundestagsdrucksache 20/7934, S. 25. 
Zu beachten ist hier, dass durch die Klagerücknahme der ablehnende 
Bescheid des BAMF rechtskräftig wird. Daher ist in der Praxis darauf 
zu achten, dass der ursprüngliche Asylantrag beim BAMF zurückge-
nommen wird. Vgl. dazu GGUA Flüchtlingshilfe a.a.O. (Fn. 30).

32 Fachkräfte mit Blauer Karte EU, ICT-Karte, Mobiler-ICT-Karte oder 
Aufenthaltserlaubnis nach §§ 18a, 18b, 18c Abs. 3, 18d, 18f, 19c Abs. 1 
für die Beschäftigung leitender Angestellter, Führungskraft, Unter-
nehmensspezialist, Wissenschaftler, Gastwissenschaftler, Ingenieur 
oder Techniker im Forschungsteam oder als Lehrkraft, § 19c Abs. 2 
oder 4 S. 1, 21 AufenthG. 

Themenschwerpunkt: Neuerungen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung
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Abs. 1 S. 1 AufenthG n. F.) sowie auf 27 Monate (bzw. 
21 Monaten mit B1-Deutschkenntnissen) für In ha-
ber*in nen einer Blauen Karte EU (§ 18c Abs. 2 S. 1 
AufenthG n. F.) verkürzt.

•	 Anstelle der Ausbildungsduldung (§ 60c AufenthG) 
wird nicht wie ursprünglich geplant die Aufenthalts-
erlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflich-
tige Ausländer*innen treten (§ 16g AufenthG n. F.). 
Stattdessen sollen beide Vorschriften nebeneinander 
bestehen bleiben und nahezu identische Voraus-
setzungen haben.33 Ursprünglich war vorgesehen, 
dass die Ausbildungsduldung (§ 60c AufenthG) 
zum 1. März 2024 gestrichen wird und die bisheri-
gen Ausbildungsduldungen danach automatisch als 
Aufenthaltserlaubnisse gemäß § 16g AufenthG n. F. 
weitergelten (§ 104 Abs. 15 AufenthG in der Fassung 
des Gesetzes zur Weiterentwicklung der Fachkräf-
teeinwanderung vom 18. August 2023). Nun wurde 
in Art. 5b des neuen Gesetzes zur Verbesserung der 
Rückführung (Rückführungsverbesserungsgesetz) 
vom 19. Januar 2024 geregelt, dass die ursprünglich 
vorgesehene Streichung der Ausbildungsduldung 
wieder zurückgenommen sowie der neue § 16g 
AufenthG in Teilen abgeändert wird.34 Im Wesent-
lichen soll die Abgrenzung zwischen beiden Rege-
lungen – bei Vorliegen der sonstigen identischen 
Voraussetzungen – hinsichtlich der Sicherung des 
Lebensunterhalts erfolgen: Ist dieser gesichert, 
kommt die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis nach 
§ 16g AufenthG n. F. in Betracht, in den übrigen Fäl-
len lediglich die Ausbildungsduldung nach § 60c 
AufenthG.35 Darüber hinaus wurde noch eine weite-
re Verschärfung des § 16g AufenthG vorgenommen: 
In einem neuen Absatz 3a wird die Erwerbstätigkeit, 
die neben einer Ausbildung ausgeübt wird, nur bis 
zu 20 Wochenstunden gestattet. 

•	 Erweiterte Aufenthaltsmöglichkeiten zur Ausbil-
dungsplatzsuche: Die Einreise ist für Personen im 

33 Siehe hierzu auch den Beitrag von Heiko Habbe in diesem Heft ab 
S. 90.

34 Drucksache 21/24, abrufbar auf der Seite des Deutschen Bundestags 
dserver.bundestag.de. 

35 Art. 5b Nr. 2 Rückführungsverbesserungsgesetz: Durch die Änderung 
des § 2 Abs. 3 AufenthG orientiert sich die Sicherung des Lebens-
unterhalts einheitlich an den Bedarfen gemäß § 12 Bundesausbil-
dungsförderungsgesetz: Bei dem Besuch von weiterführenden allge-
meinbildenden Schulen und Berufsfachschulen sowie von Fach- und 
Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung nicht voraussetzt, wird für die Sicherung des Lebensun-
terhalts ein Einkommen i. H. v. mindestens 632 € vorausgesetzt, bei 
dem Besuch von Abendhauptschulen, Berufsaufbauschulen, Abend-
realschulen und von Fachoberschulklassen, deren Besuch eine abge-
schlossene Berufsausbildung voraussetzt, liegt die Mindestgrenze bei 
736 €. Lebt der/die Auszubildende noch bei den Eltern, reduziert sich 
der Betrag auf 262 bzw. 474 € (Stand 2024). 

Alter bis zu 35 Jahren (bisher: 25 Jahre) mit aus-
reichenden (bisher: guten) Deutschkenntnissen für 
eine Dauer bis zu neun (bisher: sechs) Monaten 
möglich, § 17 AufenthG n. F.

•	 Die Aufenthaltserlaubnis zum Zwecke der betrieb-
lichen Aus- und Weiterbildung wird ab März 2024 
ohne Vorrangprüfung durch die Bundesagentur 
für Arbeit erteilt (§ 16a AufenthG i. V. m. § 8 Abs. 1 
BeschV n. F.).

•	 Um Verfahren der Zustimmung der Bundesagentur 
für Arbeit für Aufenthaltstitel mit Beschäftigungs-
möglichkeiten zu beschleunigen, ist ab März 2024 
auch eine Globalzustimmung für einzelne Beru-
fe oder Beschäftigungen möglich (§ 39 Abs. 2a 
AufenthG n. F.).

III. Fazit und Ausblick

Die mit der Reform auf den Weg gebrachten Änderungen 
sollen ab März 2024 die Einreise von Fach- und Arbeits-
kräften insbesondere außerhalb des formalen Anerken-
nungssystems ermöglichen und die Aufenthaltsmöglich-
keiten erweitern. Dadurch werden Berufsqualifikationen 
und -erfahrungen aus dem Ausland aufgewertet und bes-
ser für den deutschen Arbeitsmarkt nutzbar gemacht – 
zumindest nach der Logik der Reform. Wie die Unter-
nehmen und Betriebe in der Praxis auf die rechtlichen 
Änderungen reagieren werden und wie die in vielen Re-
gionen nach wie vor stark überlasteten Ausländerbehör-
den und Visastellen sowie Beratungsstrukturen sich auf 
die erweiterten Zuwanderungswege einstellen und diese 
umsetzen werden, wird die größte Herausforderung die-
ser Reform werden. Zumal die Einstellung auf die Reform 
durch die vorgenommenen Änderungen noch vor In-
krafttreten der neuen Regelungen nicht wirklich erleich-
tert wird: Nur innerhalb von wenigen Monaten wurden 
in zwei weiteren Gesetzen (Bundesvertriebenengesetz, 
Rückführungsverbesserungsgesetz) Änderungen wieder 
zurückgenommen oder abgeändert. Es bleibt zu hoffen, 
dass die dadurch in der Praxis empfundene Intransparenz 
der Gesetzgebungsverfahren nicht zu Verunsicherungen 
bei der Umsetzung führt und die intendierte Öffnung 
der Zuwanderungswege in den Arbeitsmark in der Praxis 
hemmt.

Doritt Komitowski: Neuerungen bei der Fachkräfteeinwanderung ab März 2024
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Heiko Habbe, Hamburg*

Einen Schritt vorwärts, einen halben zurück

Die neue Ausbildungs-Aufenthaltserlaubnis für Geduldete (§ 16g AufenthG)

Inhalt
I.  »3+2« – Ein Erfolgsmodell mit Schwächen
II.  Ein Schnellschuss…
III.  … und die Kritik daran

1. Lebensunterhaltssicherung
2. Identitätsklärung
3. Kein entgegenstehendes Ausweisungsinteresse
4. Passpflicht
5. Nichtentgegenstehen von Einreiseverboten
6. Unklare Fortgeltungsregelung

IV.  Eilige Korrekturen
V. Sperrwirkung nach § 10 AufenthG

1. Laufendes Asylverfahren
2. Abgeschlossenes Asylverfahren

VI.  Fazit

Zum 1. März 2024 ist die gesetzliche Neuregelung für eine 
»Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreise-
pflichtige Ausländer« nach § 16g Abs. 1 AufenthG in Kraft 
getreten. Die neue Aufenthaltserlaubnis sollte ursprüng-
lich die Ausbildungsduldung nach § 60c AufenthG er-
setzen, nun wird sie neben diese treten. Der vorliegende 
Beitrag zeichnet den streckenweise holperigen Weg der 
Gesetzgebung nach, stellt die Vorteile und Schwächen der 
Neuregelung dar und gibt Hinweise für die Beratungspra-
xis.

I. »3+2« – Ein Erfolgsmodell mit Schwächen

Die Ausbildungsduldung wurde 2015 durch das »Ge-
setz zur Neubestimmung des Bleiberechts und der 
Aufenthaltsbeendigung«1 eingeführt, damals noch in 
§ 60a Abs. 2 S. 4 AufenthG a. F. Seinerzeit wurde zwar die 
Möglichkeit zur Arbeitsmarktintegration junger Gedul-
deter begrüßt. Auf Kritik stieß dagegen u. a. bei Kirchen, 
Arbeitgebenden und dem DGB, dass die damalige Er-
messensduldung nur einen unsicheren Status vermittelte, 
zumal sie anfänglich auch nicht für die gesamte Dauer 

* Heiko Habbe ist Rechtsberater bei der kirchlichen Hilfsstelle »flucht-
punkt « in Hamburg, Rechtsanwalt und Lehrbeauftragter an der Uni-
versität Hamburg. Der Autor dankt Claudius Voigt, Kirsten Eichler, 
Verena Wörmann und Sebastian Röder für wertvolle Anregungen.

1  Gesetz vom 27.7.2015 – BGBl. I 2015, Nr. 21 vom 31.7.2015 – S. 1386. 

der Ausbildung erteilt werden musste.2 Gefordert wurde 
deshalb, anstelle einer Duldung einen Aufenthaltstitel zur 
Ausbildung zu erteilen.3 

Das anfänglich ungeliebte Konstrukt der Ausbildungs-
duldung wandelte sich dennoch mit der Zeit zum Er-
folgsmodell, insbesondere, nachdem mit dem Integrati-
onsgesetz von 20164 aus dem Ermessen ein Anspruch bei 
Vorliegen bestimmter Voraussetzungen geworden war 
und der Anspruch auf eine zweijährige Aufenthaltserlaub-
nis zur Arbeit im damaligen § 18a Abs. 1a AufenthG a. F. 
geschaffen wurde. Sowohl Ausbildungsbetriebe als auch 
Betroffene und Beratungsstellen zeigten ein reges Inter-
esse am »3+2-Modell«, bestehend aus einer dreijährigen 
Ausbildungsduldung mit anschließender zweijähriger 
Aufenthaltserlaubnis zur Beschäftigung, bot es doch die 
Möglichkeit, Ausbildungsverhältnisse abzuschließen, die 
die Perspektive eines gesicherten Aufenthalts wenigstens 
nach Ausbildungsabschluss eröffneten.

Statistisch drückte sich dies aus in einem Anstieg 
der erteilten Ausbildungsduldungen von rund 3.600 
Ende 20195 auf gut 7.000 Ende 2022.6 Zuletzt nahm die 
Zahl gleichzeitig erteilter Ausbildungsduldungen wieder 
merklich ab auf gut 4.100 Mitte 2023.7 Hierin dürfte sich 
der leichtere Zugang zu integrationsabhängigen Aufent-
haltsrechten, insbesondere dem am 31. Dezember 2022 
in Kraft getretenen Chancen-Aufenthaltsrecht, nieder-
geschlagen haben. Die Zahl der Aufenthaltserlaubnisse, 
die an Geduldete mit qualifizierter Ausbildung vergeben 
wurden (§ 18a AufenthG a. F./§ 19d AufenthG), stieg von 
410 Ende 20188 über 2.930 Ende 20209 auf knapp 9.000 
Ende 202210.

2 Vgl. Ausschussdrucksache des Innenausschusses des Dt. Bundestags, 
18(4)269 H, S. 27.

3 Siehe etwa Stellungnahme des Deutschen Anwaltvereins, mit Bezug-
nahme auf eine Stellungnahme des Bundesrats, Ausschussdrucksache 
18(4)269 F, S. 12.

4 Gesetz vom 31.7.2016 – BGBl. I 2016, Nr. 39 vom 5.8.2016, S. 1939.
5 BT-Drs. 19/19333, S. 30 – zuvor waren Erteilungen nach § 60a Abs. 2 

S. 4 AufenthG a. F. nicht gesondert ausgewiesen worden. 
6 BT-Drs. 20/5749, S. 18f. 
7 BT-Drs. 20/9931, S. 35f.
8 BT-Drs. 19/8258, S. 12. 
9 BT-Drs. 19/28234, S. 10. 
10 BT-Drs. 20/5870, S. 11. 
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II. Ein Schnellschuss…

Einigermaßen überraschend und mit einer Ver-
zögerung von acht Jahren setzte die Gesetzgebung 
dann mit dem »Gesetz zur Weiterentwicklung der 
Fachkräfteeinwanderung«11 im Sommer 2023 die An-
regung der Zivilgesellschaft um, den Aufenthalt von ur-
sprünglich geduldeten Auszubildenden nicht mehr in ei-
ner »grob systemwidrigen«12 Spezialduldung, sondern in 
einer Aufenthaltserlaubnis zu regeln. 

Dies geschah in einer Art Schnellschuss durch einen 
Änderungsantrag des Innenausschusses des Deutschen 
Bundestags, der im »copy & paste«-Verfahren im We-
sentlichen den Text des zum 1. Januar 2020 eingeführten 
§ 60c AufenthG (Ausbildungsduldung) nahezu wortgleich 
in einen neuen § 16g AufenthG überführte. Statt in § 19d 
Abs. 1a, 1b AufenthG wurde die Anschluss-Aufenthaltser-
laubnis nun in § 16g Abs. 8 AufenthG geregelt. Die Gründe 
für einen möglichen Widerruf dieser Anschluss-Aufent-
haltserlaubnis wurden stärker an die Versagungsgründe 
der Ausbildungs-Aufenthaltserlaubnis angepasst.13

Erhebliche Auswirkungen ergeben sich dabei dadurch, 
dass mit dem Wechsel zur Aufenthaltserlaubnis grund-
sätzlich auch die Allgemeinen Erteilungsvoraussetzun-
gen gemäß § 5 AufenthG erfüllt sein müssen. Weitere 
Auswirkungen ergeben sich durch Wechselwirkungen 
mit Bestimmungen weiterer Gesetze. Diese hätten den 
Zugang zum neugeschaffenen Titel gegenüber dem noch 
relativ einfachen Zugang zur »3+2-Regelung« maßgeb-
lich erschwert (dazu unter 3.). In § 16g Abs. 10 AufenthG 
wurden Ausnahmen geregelt von der Visumpflicht (§ 5 
Abs. 2 AufenthG) sowie von der Titelerteilungssperre bei 
abgelehntem oder zurückgenommenem Asylantrag (§ 10 
Abs. 3 S. 1 AufenthG). Anstelle der allgemeinen Pflicht 
zur Identitätsklärung (§ 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG) wurde 
in § 16g Abs. 2 Nr. 3 AufenthG das strengere Stufenmo-
dell aus § 60c Abs. 2 Nr. 3 AufenthG übernommen. Von 
der Passpflicht kann nach Ermessen abgesehen werden, 
sofern die betroffene Person die erforderlichen und zu-
mutbaren Maßnahmen zur Identitätsklärung erfüllt hat.

Bislang erteilte Ausbildungsduldungen sollten nach 
dem damaligen Stand ebenfalls ab März 2024 fiktiv als 
Aufenthaltserlaubnisse fortgelten;14 dies wäre ein Novum 
gewesen.

III. … und die Kritik daran

Während der Wechsel zu einer Aufenthaltserlaubnis zur 
Ausbildung für bislang geduldete Drittstaatsangehörige in 

11 BGBl. I Nr. 217, 18.8.2023. 
12 Bruns in Hofmann, AuslR, 2. Aufl. 2011, § 60a AufenthG, Rn. 31. 
13 § 16g Abs. 9 i. V. m. Abs. 2 Nr. 4 AufenthG. 
14 § 104 Abs. 15 AufenthG i. d. F. v. 18.8.2023.

der Fachwelt begrüßt wurde,15 regte sich an der mit allzu 
heißer Nadel gestrickten Regelungstechnik alsbald dezi-
dierte Kritik. Diese richtete sich vor allem auf die offen-
sichtlich nicht ausreichend mitbedachten Auswirkungen 
der Geltung der Allgemeinen Erteilungsvoraussetzungen 
gemäß § 5 AufenthG auch im Rahmen der Erteilung des 
neuen Aufenthaltstitels gemäß § 16g Abs. 1 AufenthG. 
Angeregt wurden deshalb weitergehende Ausnahmen ins-
besondere von Bestimmungen des § 5 Abs. 1 AufenthG.

1. Lebensunterhaltssicherung

Gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 1 AufenthG i. V. m. § 16g Abs. 1 
AufenthG wird der Zugang zur Ausbildungs-Aufenthalts-
erlaubnis in Zukunft davon abhängen, dass der Lebens-
unterhalt gesichert ist. Dies droht  Absolvent*innen schu-
lischer Ausbildungsgänge ohne Ausbildungsvergütung 
vollständig vom Zugang zu dieser Aufenthaltserlaubnis 
auszuschließen. In anderen Fällen könnten sich Probleme 
ergeben, wenn die Ausbildungsvergütung nicht hoch ge-
nug ist, um den Lebensunterhalt eigenständig zu sichern.

Zwar sieht eine Änderung in § 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG 
vor, dass der Lebensunterhalt als gesichert gelten soll, 
sofern die betroffene Person über Mittel i. H. d. §§ 13 f. 
BAföG verfügt. Ein BAföG-Anspruch wurde für Ti tel-
in ha ber*in nen nach § 16 Abs. 1 AufenthG aber nicht 
festgelegt,16 sodass das Problem des Ausschlusses Auszu-
bildender in schulischer Ausbildung von dem neu geschaf-
fenen Titel nicht gelöst wird. Es wurde darum gefordert, 
dass der – in der Ausbildung stets vorübergehende – Be-
zug von Sozialleistungen kein Ausschlussgrund sein dür-
fe. Dies dürfe insbesondere auch in den Übergangsphasen 
zur Suche nach einem neuen Ausbildungsplatz oder nach 
einer Beschäftigung nicht eintreten.17 Als mögliche Alter-
native wurde ferner vorgeschlagen, den Betroffenen einen 
BAföG-Anspruch einzuräumen.18

2. Identitätsklärung

Zugunsten der Inhaber*innen der neuen Aufenthaltser-
laubnis wurde in § 16g Abs. 10 AufenthG eine Ausnah-
me vom Erfordernis der Identitätsklärung (§ 5 Abs. 1 
Nr. 1a AufenthG) geregelt. Stattdessen übernimmt § 16g 
AufenthG in Abs. 2 Nr. 3 die gestufte Fristenregelung für 
die Identitätsklärung aus § 60c AufenthG.

15 Vgl. z. B. Kurzstellungnahme der Rechtsberaterkonferenz der Wohl-
fahrtsverbände (RBK) vom 30.6.2023, S. 2, https://t.ly/d2U44, zuletzt 
abgerufen 23.2.2024.; Stellungnahme der WIR-Netzwerke, Juli 2023, 
https://t.ly/UtXLt, zuletzt abgerufen 23.2.2024.

16 Keine Erwähnung in § 8 Abs. 2 BAföG.
17 Stellungnahme RBK, a. a. O. (Fn. 15).
18 GGUA, »Neue Aufenthaltserlaubnis für die Ausbildung (§16g) statt 

Ausbildungsduldung ist beschlossen«, 27.6.2023, https://t.ly/CYAw7, 
zuletzt abgerufen 23.2.2024.
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Diese Fristenregelung wurde als überholt kritisiert.19 
Der Differenzierung nach dem Einreisedatum im relativ 
schmalen Zeitkorridor 1. Januar 2016 bis 31. Dezem-
ber 2017 bedarf es nach sechs Jahren nicht mehr. Ein Ver-
zicht darauf hätte den ähnlich konzipierten § 16g Abs. 6 
AufenthG ebenfalls entbehrlich gemacht. Das Absehen 
von einer anfänglichen Identitätsklärung wäre auch sach-
gerecht. Viele geduldete Personen, die bislang über eine 
Ausbildungsduldung die Chance hatten, in einen gere-
gelten Aufenthalt hineinzuwachsen, sind entweder unbe-
gleitete Minderjährige oder waren es bei Einreise. Gerade 
bei Herkunft aus Krisengebieten (Afghanistan, Syrien, 
Somalia u. a.) sind Identitätsklärung und Passbeschaffung 
erfahrungsgemäß kompliziert und zeitaufwändig. Die 
Forderung der Identitätsklärung vor Erteilung des Titels 
wird deshalb in vielen Fällen zur Folge haben, dass sich 
entweder der Ausbildungsbeginn auf unbestimmte Zeit 
verschiebt oder nur eine Duldung erteilt werden kann. 
Dies steht nicht zuletzt konträr zu den Interessen der 
Ausbildungsbetriebe, die häufig händeringend nach Aus-
zubildenden suchen und ohne lange Wartezeit sowie mit 
Planungssicherheit jemanden einstellen möchten.

Sachgemäßer wäre gewesen, analog zu der beim Chan-
cen-Aufenthaltsrecht (§ 104c AufenthG) gefundenen Lö-
sung zunächst einen flexiblen Einstieg in die Ausbildung 
zu ermöglichen, die Ausbildungszeit parallel zur Klärung 
der Identität zu nutzen und letztere erst eingehender 
zu prüfen, wenn die Erlaubnis des weiteren Aufenthalts 
nach § 16g Abs. 8 AufenthG ansteht. Bei Unmöglichkeit 
bzw. Unzumutbarkeit der Beschaffung von Personaldoku-
menten sollte zudem eine abgestufte Regelung, wie vom 
BVerwG zur Einbürgerung skizziert,20 angewendet wer-
den, die verschiedene Formen der Glaubhaftmachung bis 
hin zur eidesstattlichen Versicherung erlaubt.

Wenn die Identität nicht geklärt werden kann, aber die 
»erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zur Iden-
titätsklärung« getroffen sind, soll zwar nach § 16g Abs. 6 
AufenthG, entsprechend der bisherigen Regelung in § 60c 
Abs. 7 AufenthG, die Erteilung des Titels möglich sein – 
dies allerdings nur im Ermessen der zuständigen Auslän-
derbehörde. Hier wäre mindestens eine Klarstellung an-
gezeigt gewesen. Denn diese Voraussetzung wird in den 
Bundesländern unterschiedlich ausgelegt. Teilweise wird 
angenommen, die entsprechenden Schritte müssten in-
nerhalb der gestuften Fristen des Abs. 2 Nr. 3 eingeleitet 
werden. Dies führt zum faktischen Ausschluss des Zu-
gangs über diese Vorschrift. Dieser Ausschluss ist insbe-
sondere deshalb nicht sachgerecht, weil sich sechs Monate 
nach Einreise viele Betroffene noch in Asylverfahren be-
finden, während derer sie nicht zur Beschaffung von Päs-

19 Stellungnahme RBK, a. a. O. (Fn. 15), S. 2.
20 BVerwG, Urteil vom 23.9.2020 – 1 C 39.19 – asyl.net: M29222. 

Vgl. zum Nachweis der Identität mit anderen Dokumenten als ei-
nem Reisepass auch die Gesetzesbegründung zu § 60c AufenthG, 
BT-Drs. 19/8286, S. 15.

sen verpflichtet werden dürfen.21 Angeregt wurde deshalb, 
Abs. 6 um den Satz zu ergänzen: »Dies gilt auch, wenn die 
Maßnahmen nach Ablauf der in Abs. 2 Nr. 3 geregelten 
Fristen eingeleitet wurden.«22 Hierauf ist der Bundestag 
aber nicht eingegangen.

3. Kein entgegenstehendes Ausweisungsinteresse

Die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g Abs. 1 AufenthG 
wird ferner nur erteilt werden können, wenn kein Aus-
weisungsinteresse besteht.23 Als solches Interesse definiert 
§ 54 Abs. 2 Nr. 9 AufenthG jeden »nicht nur vereinzelten 
oder geringfügigen Verstoß gegen Rechtsvorschriften«, 
unabhängig von einer strafrechtlichen Verurteilung und 
davon, ob eine strafrechtliche Sanktionierung überhaupt 
vorgesehen ist, darüber hinaus auch unabhängig von Vor-
satz und Schuldfähigkeit. Selbst bei nur geringfügigen 
Verstößen genügt eine zweimalige Regelverletzung, um 
von einem »nicht nur vereinzelten« Verstoß auszugehen. 
Hier wäre mindestens eine Beschränkung auf Verurtei-
lungen wegen Vorsatzes oberhalb der Grenze von 50 bzw. 
90 Tagessätzen naheliegend gewesen, wie sie sich z. B. in 
§ 19d Abs. 1 Nr. 7 oder § 25a Abs. 3 AufenthG findet.

Nach § 54 Abs. 2 Nr. 8 Buchst. b AufenthG können in 
der Vergangenheit abgeschlossene Verstöße gegen die 
Identitätsklärung, die nach dem gesetzgeberischen Kon-
zept nicht der Erteilung der neuen Aufenthaltserlaubnis 
entgegenstehen sollen,24 gleichwohl als Verstöße gegen 
Mitwirkungspflichten verstanden werden und die Ertei-
lung verhindern. Die Praxis zeigt, dass manche Auslän-
derbehörden exzessiven Gebrauch von dieser Vorschrift 
machen. Folge ist, dass § 16g AufenthG schon bei relativ 
geringen Verfehlungen vielfach ins Leere zu laufen droht.

4. Passpflicht

Zwar soll ein Absehen von der Passpflicht gemäß der 
Neufassung möglich sein. Jedoch reduziert dies den Er-
teilungsanspruch zum Ermessensanspruch. Möglich wäre 
es zudem nur in Abhängigkeit von einem zuvor bereits 
positiv ausgeübten Ermessen nach § 16g Abs. 6 AufenthG, 
d. h. nachdem zumindest die »erforderlichen und zu-
mutbaren Maßnahmen« zur Identitätsklärung ergriffen 
wurden – die Beurteilung, welche Bemühungen hier als 
ausreichend erachtet werden, liegt aber in der Praxis zu-
nächst bei den Ausländerbehörden. Das weite Ermessen, 
das hier den Behörden eingeräumt wird, stellt eine weitere 

21 Hierauf gehen die Vorläufigen Anwendungshinweise des BMI zu 
§ 60c AufenthG zwar ein, jedoch unzureichend. Vgl. näher unten V.

22 Stellungnahme RBK, a. a. O. (Fn. 15), S. 3.
23 § 5 Abs. 1 Nr. 2 AufenthG. 
24 Vgl. § 16g Abs. 2 Nr. 3, Abs. 6 AufenthG. 
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Hürde dar, die in vielen Fällen zu einem Leerlaufen der 
Regelung führen kann. 

Wie oben gezeigt, wäre ein Verzicht auf § 16g Abs. 6 
AufenthG sinnvoller gewesen. Hinsichtlich der Beschaf-
fung eines Passes gelten die gleichen Erschwernisse wie 
dort schon zur Identitätsprüfung dargelegt. Es hätte sich 
angeboten, auch die Passpflicht erst zur Voraussetzung 
des weiterführenden Aufenthaltstitels nach § 16g Abs. 8 
AufenthG zu machen. Zudem erscheint die Redaktions-
technik wenig geglückt, in § 16g Abs. 10 AufenthG grund-
sätzlich systematische Verweise auf § 5 AufenthG zu re-
geln, bei der Passpflicht jedoch auf § 3 AufenthG statt auf 
§ 5 Abs. 1 Nr. 4 AufenthG Bezug zu nehmen.25

5. Nichtentgegenstehen von Einreiseverboten

Die Ausbildungsduldung gemäß § 60c AufenthG kann un-
abhängig vom Bestehen eines Einreiseverbots erteilt wer-
den. Für die Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG 
gilt dies nicht. Praxisrelevant könnte dies insbesondere 
in Fällen werden, in denen die betroffene Person bereits 
längere Zeit ausreisepflichtig ist (§ 11 Abs. 6 AufenthG) 
oder das BAMF nach wiederholter Folgeantragstellung 
ein Ausreise- und Aufenthaltsverbot gemäß § 11 Abs. 7 
S. 1 Nr. 2 AufenthG verfügt hat.26 Die Gesetzgebung ist auf 
diesen Kritikpunkt nicht eingegangen.

6. Unklare Fortgeltungsregelung

In der ursprünglich verabschiedeten Form der Regelung 
sollte gemäß § 104 Abs. 15 AufenthG eine bisherige Dul-
dung nach § 60c AufenthG fortgelten als Titel nach § 16g 
Abs. 1 AufenthG. Unklar war aber, ob dies auch gelten 
sollte, wenn eine der weitergehenden Voraussetzungen 
des § 16g AufenthG nicht vorliegt (z. B. Passpflicht). Fer-
ner blieb unklar, ob Duldungen in solchen Fällen dann 
wenigstens nach § 60a Abs. 2 S. 3 AufenthG bis zum Aus-
bildungsende erteilt werden sollten und ob der Zugang 
zur Anschluss-Aufenthaltserlaubnis nach § 19d AufenthG 
eröffnet bleiben sollte. Diese Bedenken haben sich durch 
die weitere Entwicklung überholt.27

IV. Eilige Korrekturen

Auf die Kritik hin geschah, was sonst selten geschieht: 
Der Bundestag machte sich, noch vor Inkrafttreten der 
Neuregelung, an eine Überarbeitung. Zu offensichtlich 
waren wohl die handwerklichen Schwächen der schlich-

25 Stellungnahme RBK, a. a. O. (Fn. 15), S. 4.
26 Stellungnahme RBK, a. a. O. (Fn. 15), S. 3.
27 Siehe unten IV. 

ten »copy & paste«-Gesetzgebung. Und erneut waren es 
die Mitglieder des Innenausschusses, die in einem Än-
derungsantrag Korrekturen an der Regelung des § 16g 
AufenthG vorsahen – diesmal dem Änderungsantrag 
zum »Verbesserte-Rückführung-Gesetz«,28 auch bekannt 
als »Hau-Ab-Gesetz III«.

Die Änderungen wurden am 26.2.2024 im Bundesge-
setzblatt verkündet und gelten damit seit dem 27.2.2024. 
Sie wurden somit gerade noch vor dem Inkrafttreten von 
§ 16g AufenthG am 1.3.2024 wirksam. Sie greifen aller-
dings nur einen Teil der kritischen Anregungen auf.

Aufgegeben wird der Plan zur vollständigen Streichung 
der Ausbildungsduldung gemäß § 60c AufenthG. Damit 
korrespondierend entfällt die rechtliche und praktische 
Fragen aufwerfende Bestimmung zur fiktiven Fortgeltung 
bisheriger Ausbildungsduldungen als Aufenthaltstitel in 
§ 104 Abs. 15 AufenthG wieder.29 Dies geht einerseits auf 
die Kritik an den Auswirkungen der ersatzlosen Streichung 
von § 60c AufenthG ein. Da aber andererseits Schwach-
punkte bei der Ausgestaltung von § 16g AufenthG nicht 
behoben werden (namentlich Erfordernisse der Lebens-
unterhaltssicherung und Passvorlage), bahnt sich hier 
statt der geforderten Übergangslösung30 eine dauerhafte 
Zweigleisigkeit zwischen § 16g und § 60c AufenthG an.

Eine generelle Ausnahme vom Erfordernis der Lebens-
unterhaltssicherung für Inhaber*innen einer Aufenthalts-
erlaubnis nach § 16g AufenthG erfolgt weiterhin nicht. 
Diese Ausnahme soll lediglich während der sechsmonati-
gen Übergangszeiträume zum Wechsel des Ausbildungs-
platzes und zur Suche nach einer Beschäftigung nach 
Abschluss der Ausbildung gewährt werden.31 Letzteres 
erscheint auch zwingend. Denn da im gleichen Atemzug 
Nebentätigkeiten während der Ausbildung begrenzt wer-
den (s. u.), würde in diesen Phasen andernfalls der Entzug 
des Titels drohen wegen ungesicherten Lebensunterhalts. 

Geregelt werden aber gewisse Erleichterungen. So soll 
für Bezieher*innen von Berufsausbildungsbeihilfe (BAB) 
die Inanspruchnahme öffentlicher Leistungen zur Siche-
rung des Lebensunterhalts unschädlich sein.32 Die For-
mulierung eröffnet grundsätzlich die Möglichkeit, neben 
der BAB auch andere existenzsichernde Leistungen zu er-
halten, soweit ein Anspruch darauf besteht.33 Da die nach 
Aufenthaltstiteln differenzierenden Beschränkungen 
beim Zugang zur BAB 2019 weggefallen sind,34 dürfte die 
Vergünstigung regelmäßig allen Auszubildenden mit Titel 
nach § 16g AufenthG zugutekommen können, die in einer 

28 BT-Drs. 20/10090.
29 Beschlussempfehlung des Innenausschusses, Nr. 5, dort vorgeschlage-

ner Art. 5b, Nr. 4 und 5, BT-Drs. 20/10090, S. 13.
30 Vgl. Habbe, ANA-ZAR 4/2023, S. 35.
31 § 16g Abs. 10 S. 4 AufenthG. 
32 § 16g Abs. 10 S. 3 AufenthG. 
33 Namentlich Regelleistungen sowie die Mehrbedarfe für Schwangere 

und Alleinerziehende nach SGB II. 
34 Aufhebung § 59 SGB III a. F.
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Themenschwerpunkt: Neuerungen beim Zugang zu Ausbildung und Beschäftigung

§ 16g Abs. 1–3 AufenthG: Aufenthaltserlaubnis zur Berufsausbildung für ausreisepflichtige Ausländer    

(1) 1Einem Ausländer ist eine Aufenthaltserlaubnis 
zu erteilen, wenn er in Deutschland

1. als Asylbewerber eine
a)  qualifizierte Berufsausbildung in einem staat-

lich anerkannten oder vergleichbar geregelten 
Ausbildungsberuf aufgenommen hat oder

b) Assistenz- oder Helferausbildung in einem 
staatlich anerkannten oder vergleichbar gere-
gelten Ausbildungsberuf aufgenommen hat, 
an die eine qualifizierte Berufsausbildung in 
einem staatlich anerkannten oder vergleich-
bar geregelten Ausbildungsberuf, für den die 
Bundesagentur für Arbeit einen Engpass fest-
gestellt hat, anschlussfähig ist und dazu eine 
Ausbildungsplatzzusage vorliegt,

und nach Ablehnung des Asylantrags diese Berufs-
ausbildung fortsetzen möchte oder

2.  im Besitz einer Duldung nach § 60a ist und eine 
in Nummer 1 genannte Berufsausbildung auf-
nimmt.

2In Fällen offensichtlichen Missbrauchs kann die 
Aufenthaltserlaubnis versagt werden.

(2) Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 wird 
nicht erteilt, wenn

1.  ein Ausschlussgrund nach § 60a Absatz 6 vor-
liegt,

2.  im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 der Aus-
länder bei Antragstellung noch nicht drei Mona-
te im Besitz einer Duldung ist,

3.  die Identität nicht geklärt ist
a)  bei Einreise in das Bundesgebiet bis zum 

31. Dezember 2016 bis zur Beantragung der 
Aufenthaltserlaubnis oder

b) bei Einreise in das Bundesgebiet ab dem 1. Ja-
nuar 2017 und vor dem 1. Januar 2020 bis zur 
Beantragung der Aufenthaltserlaubnis, spätes-
tens jedoch bis zum 30. Juni 2020 oder

c)  bei Einreise in das Bundesgebiet nach dem 
31. Dezember 2019 innerhalb der ersten sechs 
Monate nach der Einreise;

die Frist gilt als gewahrt, wenn der Ausländer inner-
halb der in den Buchstaben a bis c genannten Frist 
alle erforderlichen und ihm zumutbaren Maßnah-
men für die Identitätsklärung ergriffen hat und die 
Identität erst nach dieser Frist geklärt werden kann, 
ohne dass der Ausländer dies zu vertreten hat,

4. ein Ausschlussgrund nach § 19d Absatz 1 Num-
mer 6 oder 7 vorliegt, oder gegen den Ausländer 
eine Ausweisungsverfügung oder eine Abschie-
bungsanordnung nach § 58a besteht oder

5. im Fall von Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 zum Zeit-
punkt der Antragstellung konkrete Maßnahmen 
zur Aufenthaltsbeendigung, die in einem hin-
reichenden sachlichen und zeitlichen Zusam-
menhang zur Aufenthaltsbeendigung stehen, 
bevorstehen; diese konkreten Maßnahmen zur 
Aufenthaltsbeendigung stehen bevor, wenn

a)  eine ärztliche Untersuchung zur Feststellung 
der Reisefähigkeit veranlasst wurde,

b) der Ausländer einen Antrag zur Förderung 
einer freiwilligen Ausreise mit staatlichen 
Mitteln gestellt hat,

c)  die Buchung von Transportmitteln für die 
Abschiebung eingeleitet wurde,

d) vergleichbar konkrete Vorbereitungsmaß-
nahmen zur Abschiebung des Ausländers 
eingeleitet wurden, es sei denn, es ist von 
vornherein absehbar, dass diese nicht zum 
Erfolg führen, oder

e)  ein Verfahren zur Bestimmung des zustän-
digen Mitgliedstaates gemäß Artikel 20 Ab-
satz 1 der Verordnung (EU) Nr. 604/2013 
des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 26. Juni 2013 (Abl. L 180 vom 29.6.2019, 
S. 31) eingeleitet wurde.

(3) 1Der Antrag auf Erteilung der Aufenthaltserlaub-
nis nach Absatz 1 kann frühestens sieben Monate 
vor Beginn der Berufsausbildung gestellt werden. 
2Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 Satz 1 Num-
mer 2 wird frühestens sechs Monate vor Beginn der 
Berufsausbildung erteilt. 3Sie wird erteilt, wenn zum 
Zeitpunkt der Antragstellung auf Erteilung der Auf-
enthaltserlaubnis nach Absatz 1

1. die Eintragung des Ausbildungsvertrages in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnis-
se bei der zuständigen Stelle bereits beantragt 
wurde,

2. die Eintragung des Ausbildungsvertrages in das 
Verzeichnis der Berufsausbildungsverhältnisse 
bei der zuständigen Stelle erfolgt ist,

3. soweit eine solche Eintragung nicht erforderlich 
ist, der Ausbildungsvertrag mit einer Bildungs-
einrichtung geschlossen wurde oder

4.  die Zustimmung einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Bildungseinrichtung zu dem Aus-
bildungsvertrag vorliegt.

4Die Aufenthaltserlaubnis nach Absatz 1 wird für die 
im Ausbildungsvertrag bestimmte Dauer der Berufs-
ausbildung erteilt.
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betrieblichen Ausbildung sind oder einen Pflegeberuf er-
lernen.35 Ausgeschlossen bleiben an dieser Stelle andere, 
rein schulische Ausbildungsgänge.

Wer keine BAB bezieht, muss für § 16g AufenthG die 
Sicherung des Lebensunterhalts nachweisen. Dieser soll 
nun bereits als gesichert gelten, wenn Mittel gemäß § 12 
BAföG vorliegen,36 ursprünglich war – wie bei §§ 16a bis 
16c, 16e sowie 16f AufenthG – der Nachweis von Mit-
teln entsprechend §§ 13, 13a Abs. 1 BAföG vorgesehen.37 
Hinreichend sind nun also Eigenmittel in Höhe des 
»Schüler-BAföGs«, d. h. maximal 736 Euro38 anstelle des 
Höchstsatzes für Studierende (934 Euro39).

Ein eigener BAföG-Anspruch wird für Inhaber*innen 
der Aufenthaltserlaubnis nach § 16g AufenthG weiterhin 
nicht geregelt. Von Interesse wäre dies insbesondere bei 
schulischen Ausbildungsgängen gewesen, die nicht zu ei-
ner BAB-Berechtigung führen (s. o.). Zugang zum BAföG 
besteht daher für Betroffene nur nach Maßgabe von § 8 
Abs. 3 BAföG, d. h. nach einem fünfjährigen eigenem Vor-
aufenthalt und ebenfalls fünfjähriger rechtmäßiger Er-
werbstätigkeit oder nach einem mindestens dreijährigen 
Voraufenthalt und ebenso langer, mindestens aber sechs-
monatiger rechtmäßiger Beschäftigung eines Elternteils. 
Dass diese Vorgaben für Geflüchtete, die den Titel nach 
§ 16g Abs. 1 AufenthG anstreben, schwer zu erfüllen sein 
werden, liegt auf der Hand.

Wenn weder BAB bezogen wird noch durch die Ausbil-
dungsvergütung oder gegebenenfalls BAföG der Lebens-
unterhalt gesichert werden kann, bleibt zuletzt die Mög-
lichkeit einer Nebentätigkeit. Diese ist bei § 16g AufenthG 
grundsätzlich erlaubt,40 wird durch einen neu eingefügten 
§ 16g Abs. 3a AufenthG aber auf einen Umfang von bis 
zu 20 Wochenstunden begrenzt (Gleichstellung mit In-
ha ber*in nen einer »normalen Aufenthaltserlaubnis zur 

35 § 57 Abs. 1 SGB III; da die Vergünstigung an den BAB-Bezug gebun-
den ist, greift sie nicht ein, wenn kein BAB-Anspruch besteht, was 
etwa bei einer Zweitausbildung der Fall sein kann (vgl. § 57 Abs. 2 S. 2 
SGB III) oder wenn ledige und minderjährige Auszubildende bei ih-
ren Eltern wohnen (§ 60 Abs. 1 Nr. 1 SGB III).

36 § 2 Abs. 3 S. 5 AufenthG.
37 Gesetz zur Weiterentwicklung der Fachkräfteeinwanderung, BGBl. I 

Nr. 217, 18.8.2023, Art. 2 Nr. 1a.
38 Abhängig von der Form der Ausbildung und davon, ob die betreffen-

de Person noch bei den Eltern lebt, beziffert § 12 BAföG Bedarfsstufen 
von 262, 474, 632 und 736 Euro. Der Satz von 122 Euro für Kranken- 
und Pflegeversicherung gemäß § 13a BAföG wird hier ausdrücklich 
nicht hinzugerechnet, vgl. Vorläufige Anwendungshinweise des BMI 
zum Fachkräfteeinwanderungsgesetz, Stand 1.3.2024, Ziff. 2.3.2.5. 
Gewährt der Ausbildungsbetrieb kostenlose Unterkunft und/oder 
Verpflegung, so sind die Richtwerte aus § 12 BAföG entsprechend zu 
mindern (ebd., Ziff. 2.3.2.6).

39 U. U. abzüglich der Versicherungspauschale von 122 Euro gemäß § 13a 
BAföG, sofern eine Pflichtversicherung in der gesetzlichen Kranken- 
und Pflegeversicherung im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses be-
steht. Vgl. VorlAnwHinw BMI zum FEG (Fn. 38), a. a. O., Nr. 2.3.2.1 ff.

40 § 4a Abs. 1 AufenthG. 

Ausbildung, denen ab dem 1. März 2024 ebenfalls 20 Wo-
chenstunden Nebentätigkeit erlaubt sind41). 

V. Sperrwirkung nach § 10 AufenthG

1. Laufendes Asylverfahren

Der Aufenthaltstitel nach § 16g Abs. 1 AufenthG ist als 
Anspruchsregelung ausgestaltet. Er kann somit grund-
sätzlich auch aus einem laufenden Asylverfahren heraus 
beantragt werden. Allerdings könnte § 16g Abs. 1 S. 1 Nr. 1 
Hs. 2 AufenthG entgegenstehen, wonach die Aufenthalts-
erlaubnis zu erteilen ist, wenn »der Ausländer […] nach 
Ablehnung des Asylantrags diese Berufsausbildung fort-
setzen möchte«.

Die Formulierung »nach Ablehnung des Asylantrags« 
könnte nahelegen, dass ein Asylverfahren zunächst been-
det werden muss. Tatsächlich ist sie aber im Zusammen-
hang des gesamten § 16g Abs. 1 S. 1 Nr. 1 AufenthG zu le-
sen, der vor allem – wie die Vorbildnorm des § 60c Abs. 1 
AufenthG – Asylsuchende insoweit privilegieren möchte, 
dass eine im Asylverfahren begonnene Ausbildung auch 
nach Ablehnung des Antrags ohne die dreimonatige War-
tefrist des § 16g Abs. 2 Nr. 2 AufenthG in eine Aufenthalts-
erlaubnis zur Ausbildung (bzw. schon bisher eine Ausbil-
dungsduldung) übergehen kann.42 Die Fortführung der 
Ausbildung in der Ausbildungsduldung war schon bisher 
auch bei Rücknahme (statt Ablehnung) des Asylantrags 
möglich; § 60c Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hs. 2 AufenthG und der 
gleichlautende § 16g Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hs. 2 AufenthG er-
fordern nur, dass die asylsuchende Person den Willen 
zum Ausdruck bringt, die Ausbildung auch über das Asyl-
verfahren hinaus fortzusetzen.43

So verstanden, steht § 16g Abs. 1 S. 1 Nr. 1 Hs. 2 
AufenthG auch dem Wechsel in die Aufenthaltserlaubnis 
zur Ausbildung noch während des Asylverfahrens nicht 
entgegen. Für einen solchen frühzeitigen Wechsel be-
stand bei der Ausbildungsduldung lediglich regelmäßig 
kein Bedarf wegen des »besseren« Status der Aufenthalts-
gestattung. Auch bisher schon wurde aber die Erteilung 
einer Ausbildungsduldung an Personen mit (noch) beste-
hendem Aufenthaltsrecht für möglich gehalten, insbeson-
dere wenn dieses absehbar auszulaufen drohte.44

Ferner muss für die Beantragung aus dem laufenden 
Asylverfahren heraus  ein »gesetzlicher Anspruch« vorlie-
gen – ansonsten scheitert die Erteilung an der Sperrwir-
kung des § 10 Abs. 1 S. 1 AufenthG.

Ein solcher »gesetzlicher Anspruch« ist nach der stän-
digen Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts 

41 § 16a Abs. 3 S. 1 Alt. 1 AufenthG.
42 Beck-OK AuslR/Breidenbach, § 60c AufenthG, Rn. 8.
43 Beck-OK MigR/Röder, § 60c AufenthG Rn. 16a.
44 Vgl. Wittmann/Röder, ZAR 2019, 414.
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nur dann gegeben, wenn der Anspruch auf die Titelertei-
lung sich unmittelbar aus dem Gesetz ergibt. Sobald der 
Behörde aber ein Ermessen bei der Erteilung des Titels 
eingeräumt wird, sie etwa Ausnahmen von einzelnen Tat-
bestandsvoraussetzungen und Ausschlussgründen zulas-
sen kann, liegt nach Auffassung des BVerwG insgesamt 
kein »gesetzlicher« Anspruch mehr vor.45 Dies soll auch 
dann gelten, wenn die Ermessensentscheidung zuguns-
ten der Betroffenen ausgeht und sogar dann, wenn eine 
sogenannte Ermessensreduzierung auf Null vorliegt (die 
Behörde also bei korrekter Ausübung des Ermessens nur 
zu einem Ergebnis kommen kann).

§ 16g AufenthG macht, ebenso wie § 60c AufenthG, die 
Identitätsklärung zur zwingenden Voraussetzung. Von 
der hierauf bezogenen allgemeinen Erteilungsvorausset-
zung des § 5 Abs. 1 Nr. 1a AufenthG wird zwar eine gesetz-
liche Ausnahme gemacht.46 An deren Stelle tritt aber die 
aus § 60c AufenthG übernommene Fristenregelung, nach 
der die Identität bei einer Einreise vor dem 1. Januar 2020 
während weit zurückliegender Zeitfenster, bei einer Ein-
reise ab dem 1. Januar 2020 innerhalb von sechs Monaten 
ab Einreise geklärt sein muss. Sind diese Zeitfenster nicht 
eingehalten, kommt zwar die Erteilung von § 16g Abs. 1 
AufenthG theoretisch im Ermessen in Betracht, wenn die 
»erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zur Identi-
tätsklärung« getroffen sind.47 Dieses Ermessen macht aber 
den gesetzlichen Anspruch zunichte, sodass in diesen Fäl-
len die Erteilung aus dem laufenden Asylverfahren heraus 
an § 10 Abs. 1 S. 1 AufenthG scheitern dürfte. Für das zu-
sätzlich in diesen Fällen eingeräumte Ermessen, auch von 
der Passpflicht abzusehen,48 gilt nichts anderes.

Da Asylsuchende sich im ersten halben Jahr nach Ein-
reise typischerweise noch im Asylverfahren befinden, in 
dem eine Pflicht zur Passbeschaffung nicht besteht (schon 
weil es generell nicht zumutbar ist, sich an die Behörden 
des Staates zu wenden, vor dem die Betroffenen Schutz 
suchen), wird die Frist zur Identitätsklärung in vielen Fäl-
len verstrichen sein. Die Anwendungshinweise des BMI 
zu § 60c AufenthG gehen zwar auf dieses Problem ein und 
betonen, »dass es Asylsuchenden während des gesamten 
Asylverfahrens bis zu dessen unanfechtbaren Abschluss 
unzumutbar ist, sich einen Pass des Herkunftsstaates zu 
beschaffen oder in sonstiger Weise zur Passbeschaffung 
mit der Auslandsvertretung ihres Herkunftsstaates in 
Kontakt zu treten.« Nach Abschluss des Asylverfahrens 
sei dies hingegen zumutbar. Die Ausbildungsduldung 
selbst könne in diesen Fällen jedoch frühestens ab dem 
Datum der geklärten Identität erteilt werden.49 Damit ist 

45 BVerwG, Urteil vom 16.12.2008 – 1 C 37.07 – asyl.net: M15302, 
Rn. 21–24.

46 § 16g Abs. 10 S. 2 AufenthG.
47 § 16g Abs. 6 AufenthG.
48 § 16g Abs. 10 S. 3 AufenthG.
49 BMIBH, Anwendungshinweise zum Gesetz über Duldung bei Ausbil-

dung und Beschäftigung, Dezember 2019, Ziff. 60c.2.3.4.

aber nicht gesagt, ob die Erfüllung der Pflicht zur Identi-
tätsklärung nach dem Asylverfahren fristwahrend ist oder 
ob lediglich das durch § 60c Abs. 7 / § 16g AufenthG Abs. 6 
AufenthG eingeräumte Ermessen in diesen Fällen zuguns-
ten der Betroffenen auszuüben ist. Eine Klarstellung wäre 
hier wünschenswert gewesen. Die Verfahrenshinweise der 
Ausländerbehörde Berlin etwa bestimmen, dass die Frist 
zur Identitätsklärung »als gewahrt gilt«, wenn Betroffene 
die erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen nach 
rechtskräftigem Abschluss des Asylverfahrens und dann 
innerhalb der gesetzlich geregelten Fristen erfüllt. In die-
ser Auslegung tritt also der rechtskräftige Abschluss des 
Asylverfahrens an die Stelle der Einreise.50

Sofern die Identität rechtzeitig geklärt ist (oder als sol-
che gilt) und spätestens im Zeitpunkt der Bescheidung des 
Antrags auch ein Pass vorliegt, kommt bei gesichertem 
Lebensunterhalt die Erteilung von § 16g Abs. 1 AufenthG 
auch im laufenden Asylverfahren in Betracht – eine von 
der Gesetzgebung möglicherweise nicht intendierte Mög-
lichkeit zum »Spurwechsel«. Das Asylverfahren bräuchte 
dafür nicht beendet zu werden.

2. Abgeschlossenes Asylverfahren

Nach einer unanfechtbaren Ablehnung oder Rücknahme 
des Asylantrags soll die vergleichbare Sperrwirkung des 
§ 10 Abs. 3 AufenthG regelmäßig nicht eingreifen. § 16g 
Abs. 10 S. 1 AufenthG bestimmt insoweit eine Ausnahme 
von § 10 Abs. 3 S. 1 AufenthG. Im selben Absatz mitgere-
gelt ist eine Ausnahme vom Visumerfordernis gemäß § 5 
Abs. 2 AufenthG. Von der Passpflicht soll auch in diesen 
Fällen im Ermessen abgesehen werden können (§ 16g 
Abs. 10 S. 3 AufenthG).

Wird allerdings der Asylantrag als »offensichtlich un-
begründet« (sogenannte »o. u.-Ablehnung«) gemäß § 30 
Abs. 1 Nr. 3–7 AsylG abgelehnt, dann greift die Sperr-
wirkung nach § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG ein. Es darf dann 
vor der Ausreise kein Titel erteilt werden, es sei denn, es 
besteht wiederum ein »gesetzlicher Anspruch« – dann 
lässt § 10 Abs. 3 S. 3 AufenthG eine Ausnahme von der 
Sperrwirkung zu. Für diese Ausnahme gilt, wie oben, dass 
sämtliche Tatbestandsvoraussetzungen vorliegen müssen 
und kein Ausschlussgrund vorliegen darf; namentlich 
darf die Erteilung von § 16g Abs. 1 AufenthG nicht von 
einem behördlichen Ermessen in der Frage der Identitäts-
klärung und der Passvorlage abhängen. 

Im Ergebnis dürfte die Erteilung von § 16g Abs. 1 
AufenthG vor allem nach zurückgenommenem oder als 
»unzulässig« sowie als »einfach« unbegründet abgelehn-
tem Asylantrag in Frage kommen.51 

50 VAB Berlin (Fassung vom 29.12.2023), https://t.ly/WDWnm, zuletzt 
abgerufen 23.2.2024, Ziff. 60c.2.3.2, S. 487.

51 Die Einleitung eines Dublin-Verfahrens ist zwar Ausschlussgrund 
gemäß § 16g Abs. 2 Nr. 5 Buchst. e AufenthG. Dies kann aber nur so 
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Bei Antragstellung aus dem laufenden Asylverfahren 
oder nach Ablehnung als »offensichtlich unbegründet« 
dürfte die Erteilung dagegen häufig an verspäteter Iden-
titätsklärung und/oder (noch) nicht vorliegendem Pass 
scheitern. Im laufenden Asylverfahren wäre dann dessen 
Ende abzuwarten, bei »o. u.-Ablehnung« nach § 30 Abs. 1 
Nr. 3–7 AsylG kommt weiter nur die Erteilung der Aus-
bildungsduldung nach § 60c AufenthG in Betracht. Zu 
beachten ist aber auch, dass dies nicht für alle »o. u.-Ab-
lehnungen« gilt und daher darauf zu achten ist, auf wel-
che Rechtsgrundlage sich die Entscheidung im Asylver-
fahren stützt. So werden »o. u.-Ablehnungen« nach § 30 
Abs. 1 Nr. 1, 2, 8 und 9 AsylG von der Sperrwirkung 
des § 10 Abs. 3 S. 2 AufenthG nicht erfasst, die Erteilung 
nach § 16g Abs. 1 AufenthG bleibt hier also möglich. Bei 
»o. u.-Ablehnungen« nach § 29a AufenthG (»sicheres« 
Herkunftsland) dürfte hingegen die Erteilung einer Aus-
bildungsduldung bereits am Beschäftigungsverbot des 
§ 60a Abs. 6 AufenthG scheitern. Da für den Titel nach 
§ 16g Abs. 1 AufenthG kein entsprechendes Beschäfti-
gungsverbot geregelt ist, dürfte dieser dagegen grundsätz-
lich auch für Staatsangehörige »sicherer« Herkunftsländer 
zugänglich sein.

VI. Fazit

Nach den Wirrungen des Gesetzgebungsverfahrens ist 
nun klar: Die Aufenthaltserlaubnis zur Ausbildung für 
bisher Geduldete kommt – aber nicht für alle. Eingeführt 
wird ein Zweiklassensystem: Wer eine betriebliche Aus-
bildung mit ausreichender Vergütung macht oder wer 
Berufsausbildungsbeihilfe bezieht, wer innerhalb der ge-
setzlichen Fristen seine Identität aufklären kann und wer 
spätestens zur Entscheidung über den Titel nach § 16g 
AufenthG einen Pass vorlegen kann, der profitiert von der 
neuen Aufenthaltserlaubnis. 

Bei ungesichertem Lebensunterhalt ohne Berufsausbil-
dungsbeihilfe gibt es dagegen weiterhin nur eine Duldung 
nach § 60c AufenthG; Verzögerungen bei der Identitäts-
klärung und Passbeschaffung sowie etwaige vorliegende 
Ausweisungsinteressen eröffnen den Ausländerbehörden 
Ermessensspielräume, die ebenfalls zur Duldung führen 
können. Diesem Personenkreis bleiben auch die Nachteile 
einer Duldungslösung erhalten: kein Anrecht auf Famili-
ennachzug während der Ausbildung, keine Anrechnung 
der Ausbildung auf die Wartezeiten für eine spätere Nie-

lange gelten, wie eine Vollstreckung der Überstellung noch droht. 
Nach Abschluss des Dublin-Verfahrens stehen keine »konkreten 
Maßnahmen zur Aufenthaltsbeendigung« mehr bevor (a. a. O., Hs. 1). 
Bei der Ablehnung als »unzulässig« wegen Schutzzuerkennung in ei-
nem anderen EU-Staat (§ 29 Abs. 1 Nr. 2 AsylG) wird gegebenenfalls 
danach zu differenzieren sein, ob das BAMF ein Abschiebungsverbot 
hinsichtlich dieses EU-Staats festgestellt hat und ob die Ausländerbe-
hörde die Aufenthaltsbeendigung konkret betreibt.

derlassungserlaubnis oder Einbürgerung. Es dürfte daher 
für diesen Kreis weiterhin vorteilhaft bleiben, bei Vorlie-
gen der Voraussetzungen aus der Ausbildungsduldung 
auszuscheren in eins der integrationsassoziierten Bleibe-
rechte (namentlich § 25a, § 25b, § 104c AufenthG).

Personen, die ihre Ausbildung weiterhin im Status der 
Duldung gemäß § 60a i. V. m. § 60c AufenthG absolvie-
ren müssen, genießen immerhin den Vorteil, dass ihnen 
ein Anspruch auf BAföG dem Grunde nach eingeräumt 
wird.52 Zusätzlich können sie ergänzend weiter Leistun-
gen nach AsylbLG beziehen.

In der Beratung dürfte es sinnvoll sein, stets auch einen 
Antrag auf Berufsausbildungsbeihilfe in Betracht zu zie-
hen, da dies den Weg in § 16g Abs. 1 AufenthG auch bei 
ungesichertem Lebensunterhalt erlaubt. 

In Fällen, in denen die Passbeschaffung erschwert ist, 
sollte über andere Möglichkeiten der Identitätsklärung 
nachgedacht werden. Wegen der Fristenregelung in § 16g 
Abs. 2 Nr. 3 AufenthG müsste dies theoretisch innerhalb 
der ersten sechs Monate nach Einreise geschehen. In die-
sem Zeitraum wird aber oft noch gar nicht absehbar sein, 
ob die Perspektive eines Aufenthalts nach § 16g Abs. 1 
AufenthG besteht.

Zu beachten sind auch die verschiedenen Alternativen 
der Titelsperre nach § 10 AufenthG. Bei zurückgenomme-
nem oder unanfechtbar (»einfach«) abgelehntem Asylan-
trag tritt eine solche Sperre wegen der Ausnahme in § 16g 
Abs. 10 S. 1 AufenthG nicht ein. Bei einer Ablehnung des 
Asylantrags als »offensichtlich unbegründet« gemäß § 30 
Abs. 1 Nr. 3–7 AsylG greift dagegen die Sperre des § 10 
Abs. 3 S. 2 AufenthG, von der keine Ausnahme festgelegt 
ist. Nicht betroffen sind andere Formen der Ablehnung als 
»offensichtlich unbegründet« nach § 30 AsylG, insbeson-
dere nach Abs. 1 Nr. 1, 2, 8 und 9.

Ermessensspielräume und das Zusammenspiel mit 
anderen Vorschriften (z. B. den Ausweisungsregeln des 
§ 54 AufenthG) lassen auch bei § 16g AufenthG unter-
schiedliche Auslegungen durch die Ausländerbehörden 
zu. Es steht zu befürchten, dass sich auch bei dieser Norm 
eine bundesweit uneinheitliche, mancherorts restriktive 
Handhabung etablieren könnte. Die Gesetzgebung hat 
leider versäumt, klare Bestimmungen zu treffen, die eine 
einheitliche Praxis ermöglichen würden.

Nicht zuletzt legen die nachträglich notwendig gewor-
denen Korrekturen und die unbeantwortet gebliebenen 
Fragen offen, wie fragwürdig das häufig gewordene Vor-
gehen ist, weitreichende Gesetzesänderungen in letzter 
Minute durch Anträge des Innenausschusses einzufügen, 
die nicht mehr Gegenstand von Sachverständigenanhö-
rungen sein können.

52 § 8 Abs. 2a BAföG.
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